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Von der Censur gestattet. — Dorpat, den 30. September 1883.

■liWEisnecix

Truck von C Mattiesen; Dorpat.

^Jie vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung 

der Absicht, die höchst interessanten Institutionen der 
Dorpater Studentenschaft, wie sie sich im Laufe der 
Zeit entwickelt haben, historisch zu beleuchten. Sie 
verfolgt weiterhin den Zweck, den vielfach falschen 
und verkehrten Anschauungen über diese Studenten
schaft entgegenzutreten. Das Material zu der Arbeit 
ist im Archiv der Curonia gesammelt worden, wo
durch es zu erklären ist, wenn die Curonia im Laufe 
der Darstellung mehr hervortritt, als die übrigen 
(Korporationen.

Wenn die Dorpater Studentenschaft eine Orga
nisation aufweist, welche durch ihre stramme Ge
schlossenheit einzig in ihrer Art dasteht, so ist dies 
fast ausschließlich dem solidarischen Geiste der stnden- 
tischen Corporationen zu danken. Es ist auffallend, 
wie bald in ihnen die Erkenntniß von der Gemein
samkeit ihrer Hanptinteressen die Oberhand über par- 
ticularistische Neigungen und Bestrebungen gewann 
und wie sehr sie sich stets als integrirenden Theil 
der ganzen Burschenwelt betrachteten, als deren Ver
treter sie auftraten und deren Interessen sie zu wah
ren wußten. Allerdings wurde eine derartige Poli-
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tik nur möglich durch eine durchaus gesunde Basis der 
Corporationen, die ihnen eine lange Lebensdauer er
möglichte und unter den Nichtcorporellen Verständ
niß und die erforderlichen Sympathien verschaffte. 
Das konnte nur geschehen, wenn die Corporationen 
ähre Wurzeln in den baltischen Landen selbst hatten 
mnd jeder einseitigen und ausschließlichen Richtung 
won Anfang an feindlich gegenübertraten. Da nun 
von jeher die Blüthe der Landesjugend sich den Cor- 
jporationen zuwandte, so mußten bald die verschieden
sten Elemente und Richtungen in ihnen Platz finden, 
die das studentische Leben vor Einseitigkeit bewahrten 
und es bewirkten, daß der Sinn für Gemeinsamkeit 
und Solidarität die Oberhand über den Geist der 
Absonderung und der Ausschließlichkeit gewann.

Im Interesse der Gesammtheit vermochten die 
Corporationen es stets über sich, dem übrigen Theil 
der Studentenschaft, den sogenannten Wilden, 
wenn es erforderlich war, Zugeständnisse von großer 
Tragweite zu machen. Es hat ihnen nie an Bereit
willigkeit gefehlt, die Nichteorporellen zur Regierung 
der Burschenwelt zuzulassen. Doch der Erfolg lehrte 
fortwährend, daß eine Theilnahme der Gesammtheit 
am Regiment aus praktischen Gründen eine Unmög
lichkeit war, daß die Gesammtheit auch nicht entfernt 
den guten Willen dazu hatte und daß selbst das Be
streben, einzelne Elemente des Wildenthums zur Mit
regierung heranzuziehen, theils an der Lauheit, theils 
an der Böswilligkeit derselben scheiterte.

Solchergestalt ist die Verfassung des 
D o r p a t e r B u r s ch e n st a a t e s eine aristo-
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kratische, da nur die Corporationen das Recht 
der Besetzung der B u rs ch e n ä m t er , der 
Gesetzgebung und der Rechtsprechung 
besitzen. Die Wilden werden verpflichtet, die Gesetze, 
an deren Festsetzung sie nicht mitgewirkt, anzuerken
nen, und sich den Urtheilen, welche ausschließlich 
von den Corporellen gefällt werden, zu fügen, widri
genfalls über sie der Ausschluß aus der Burschen
gemeinschaft verhängt wird.

So wenig nun auch derartige Zustände den 
^5deen von Freiheit und von Gleichheit entsprechen, 
wie sie in studentifchen Verhältnissen doch gewiß 
leichter durchzuführen sind, als sonst irgendwo anders, 
so hat doch die Erfahrung gelehrt, daß sie allein 
haltbar sind und daß eine Aenderung derselben den 
ganzen Burschenstaat in seinen Fugen krachen macht. 
Nur der, welcher die unbedingte Freiheit des Indivi
duum über das Wohl der Gesammtheit stellt und 
folgerichtig die Entfesselung des Wildenthums höher
schätzen würde, als die Einheit des Burschen
staats, kann eine Abänderung herbeiwünschen. Im 
Laufe der Darstellung soll diese Behauptung ihre 
historische Begründung finden.

Um sich dem übrigen Theil der Burschenwelt 
möglichst entgegenkommend zu bezeigen, haben die 
Corporationen in ihrer Mehrzahl von jeher der Bil
dung von neuen Verbindungen kein Hinderniß in 
den Weg gelegt. In der That hat es auch im Laufe 
der Zeit an neuen Corporationen nicht gefehlt, doch 
waltete über fast allen ein besonderer Unstern. Durch
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das Bestehen von vier Landsmannschaften, C uro
nią, Estonia, Livonia und Fraternitas 
Rigensis, war den weitaus meisten Studirenden, 
welche am corporellen Leben theilzunehmen wünsch
ten, der Eintritt in eine bestimmte Verbindung vor
gezeichnet. So kam es denn, daß die sich nenbilden- 
den Corporationen entweder aus fremden Nationali
täten, oder aus Mißvergnügten, oder ans Solchen 
bestanden, die eine bestimmte Tendenz verfolgten. 
Da es nun wohl einleuchtend ist, wie sehr ein fremd
artiges oder gar tendenziöses Element das Gefüge 
einer aus der Eintracht aller Glieder beruhenden Ge
meinschaft in Gefahr bringen muß, so kann es nicht 
Wunder nehmen, daß die alten Corporationen solchen 
Emporkömmlingen wenig Sympathie bezeigten und 
sie theilweise sogar herauszubeißen suchten. Nament
lich war es von jeher die Curonia, welche neuge
gründeten Corporationen gegenüber Front machte. 
Dieser Umstand und ebenso häufig innere Schwäche 
bewirkten die stetig sich wiederholende Auflösung neu
gegründeter Corporationen. Erst die Neuzeit, welche 
der Dorpater Studentenschaft einen derartigen Zuwachs 
gebracht hat, daß in den alten Corporationen kein 
Raum mehr für alle diejenigen Elemente vorhanden 
ist, welche sich einer Verbindung anschließen wollen, 
hat zwei wirklich lebensfähige neue Corporationen, 
die Neobaltia und die Fraternitas Aea- 
demica, gezeitigt. Allem einseitig Tendenziösen 
abhold und eine gesunde Richtung verfolgend, haben 
diese es vermocht, sich eine feste Position neben den 
alten Landsmannschaften zu erringen, welche sie 

hoffentlich zum Segen und zum Gedeiheu des Bur
schenstaates auch behaupten werden.

Die Verbindung der verschiedenen Corporationen 
zur Regierung des Burschenstaates führt den Namen 
des C h ar girt en - Co n v e nts. Diese Bezeich
nung, welche früher nur für die Zusammenkünfte der 
Chargirten (jetzt meist C h a r g i r t e n - Versamm
lungen genannt) gebräuchlich war, wurde im Laufe 
der Zeit zum terminus tschnicus für die Ge
sammtheit der durch ihre Chargirten 
vertretenen Corporationen, da auf den 
Versammlungen der Chargirten die Beschlüsse der 
einzelnen Convente registrirt werden und erst nach 
erfolgter Registrirung in's Chargirten-Convents-Pro- 
tocoll das Votum der Majorität Rechtskraft erlan
gen kann.

In seiner Bcfugniß, Gesetze zu geben und Ur
theile zu fällen, die Beziehungen sowohl der Bur
sche zu einander und zur Außenwelt, wie diejenigen 
der Corporationen zu regeln und zu überwachen, 
besteht der Chargirten-Convent, im Grunde genom • 
men, erst seit 1841.

Schon in den ersten Jahren nach der Gründung 
der Universität hatte sich die Dorpater Studenten
welt in einer allgemeinen Burschenschaft 
corporativ gestaltet. Bald jedoch gewann das stark 
ausgeprägte provinzielle Sonderbewußtsein die Ober
hand und die Angehörigen der einzelnen Provinzen 
traten zu Landsmannschaften zusammen. 
Wir hören von einer Curonia, einer Livonia, 
einer Estonia, sowie von einer finnländi



schen Corporation. Doch bekamen nach eini
ger Zeit die dem landsmannschaftlichen Princip ent
gegengesetzten Bestrebungen wieder die Oberhand, d i e 
Landsmannschaften wurden aufgelöst 
und eine Gliederung der Studenten
schaft in Facultäten durchgeführt*).  Im I. 
1817 kam es auf Antrieb des Curators Lieven zur Grün
dung einer allgemeinen Burschenschaft, 
die sich aber nicht lange auf der Bildfläche behaup
tete, da der Trieb, zu Landsmannschaften zusammen- 
zutreten, unter den Dorpater Studirenden auf die 
Dauer nicht zu unterdrücken war. Namentlich war 
es der stets hervortretende Particularismus der Kur- 
länder, welcher die allgemeine Burschenschaft zu Fall 
brachte.

*) Die Curonia widersetzte sich jedoch diesen Beschlüssen, 
bestand als Corporation noch mehre Jahre fort und hielt bis 
zu ihrer Neugründung gesellschaftlich zusammen.

Anfang der zwanziger Jahre bildeten sich kurz 
nach einander die alten Landsmannschaften Curo- 
n i a (Farben: grün, blau, weiß), E st o u i a (grün, 
violett, weiß) und L i v o u i a (roth , grün, weiß) 
von Neuem und constituirte sich eine Fraterni- 
ta s N i ge n s i s (blau, roth, weiß), was sehr natür
lich war, da Riga durch seine historische und politi- 
tische Bedeutung von jeher eine Sonderstellung be
hauptet hat und seine Söhne wenig Gemeinsames 
mit den übrigen Livländern in sich spüren mochten. 
Eine Polonia (Farben: dunkelroth, blau, weiß) 
wurde zu dieser Zeit gegründet und die Russen be
gannen ebenfalls früh, wenn auch nicht in corpora- 

tiver Form, zusammenzuhalten. Auch eine Bur
schenschaft existirte seit 1826 wieder.

Eine feste Organisation der Burschenwelt gab es 
damals noch nicht, sondern die Beziehungen der ein
zelnen Corporationen zu einander wurden durch soge
nannte Cartell-Convente geregelt, auf welchen 
die Chargirten mit einander verhandelten. Wilde Feind
seligkeiten, die in gegenseitigen Ruckungen ihren Aus
druck fanden, gehörten zur Tagesordnung. Zur Auf
hebung einer Ruckung war eine Corpspaukerei erfor
derlich , zu welcher jede Corporation drei Paukanten 
stellte. Eine gleichartige restitutio in integrum fand 
bei Aufhebung des Verrufs über einen einzelnen 
Burschen Statt, der sich gewöhnlich bei allen Corpo
rationen herauszupanken hatte. Der Sinn war der, 
daß er durch Darlegung seines Muthes eine gewisse 
Garantie für persönliche Ehrenhaftigkeit zu geben 
verpflichtet war.

Im Jahr 1833 brach, in Anlaß der studentischen 
Bewegungen Deutschlands, eine schwere Verfolgung 
über die Corporationen von Seiten der Universitäts
Obrigkeit herein, welche dieselben bis dahin unter dem 
Namen von literärischen Gesellschaften 
stillschweigend geduldet hatte. Diese Verfolgung führte 
zur definitiven Auflösung der Burschenschaft, deren 
Glieder zum großen Theil relegirt wurden, vermochte 
jedoch den Landsmannschaften nicht den Todesstoß 
zu versetzen. Obgleich auch sie von oben her aufge
löst wurden, so reconstituirten sie sich doch gleich 
wieder und schlossen sich nur um so enger an ein
ander.
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In diese Zeit (c. 1834) fällt die Gründung eines 
C h a rg i rt e n - C o n v e n ts mit der Befug- 
niß der Legislative. Eine wirkliche Gewalt 
über die einzelnen Cvrpvrationen jedoch besaß er noch 
nicht, sondern jene fuhren fort, einander zu befehden 
und in Verruf zu thun. Ebensowenig brauchten seine 
Beschlüsse allgemeine Giltigkeit unter der Burschen
welt zu haben, da es den einzelnen Corporationen 
vollständig freistand, sich zum Chargirten-Convent zu 
halten, oder nicht.

Die Corporationen vermochten sich auf die Dauer 
der Erkenntniß nicht zu verschließen, wie wenig er
freulich und gedeihlich derartige Zustände waren. 
Seit Ende der dreißiger Jahre fanden angelegentliche 
Verhandlungen darüber Statt, wie den obwaltenden 
Uebelständen abzuhelfen wäre, und zwar wurden nicht 
blos die corporellen, sondern auch die allgemeinen 
studentischen Zustände in Betracht gezogen. Was die 
ersteren anbetraf, so einigte man sich dahin, dem 
Chargirten-Convent unter anderen erweiterten Macht
befugnissen die richterliche Entscheidung 
über alle Z w i st i g k e i t e n der Corpora
tionen zuzuerkennen. Für die Zwistigkeiten der 
Einzelnen beschloß man ein besonderes Forum, das 
E h r e n g e r i ch t, zu errichten, das zu entscheiden hatte, 
ob ein Duell zulässig und, wenn das der Fall, wer 
der stärker Beleidigte sei. Diesem war dann die 
Wahl zu stellen zwischen der Entscheidung durch Waf
fen, oder einer mündlichen Ehrenerklärung Seitens 
seines Gegners, welchem er auch, wenn nöthig, 
eine Erklärung zu machen hatte. Diese Bestimmung 

war von außerordentlich segensreichen Folgen, da 
solchergestalt Niemand zu nnem Duell gezwungen 
werden konnte, falls er nicht selbst provocirend oder 
beleidigend aufgetreten war. Im letzteren Falle blieb 
er allerdings verpflichtet, alle Consequenzen seines 
Benehmens auf sich zu nehmen, bis eine aufgeklär
tere Zeit ihn auch dieser Verpflichtung entband.

Auf dem Vorconvent vom 15. Mai 
18 41 gaben sich die Corporationen E st o n i a , 
C u r o n i a, F r a t e r n i t a s N i g e n s i s und L i - 
v o n i a gegenseitig die Garantie, bis zur Untersiege
lung einer Bestimmung über Aushebung der corpo
rellen Ruckungen und über Beleidigungen der Corpo- 
ratiouen, keinen c o r p o r e l l e n V e r r u f mehr 
a u s z u sprechen. Eine allgemeine Ehren
gerichts-Ordnung wurde (vorläufig auf ein 
Jahr) eingeführt, welche in ihren Grundzügen noch 
heutigen Tages in Kraft ist. Demnach hat jede Cor
poration aus ihren Gliedern drei Ehrenrichter 
zu wählen, die ihr Ehrenwort ablegen, stets nach 
bestem Wissen und Gewissen und ohne Ansehung 
der Person zu richten. Vor dieses Gericht muß jede 
Streitigkeit, die eine Forderung zur 
Folge gehabt hat (Reißerei) gebracht werden. 
Jeder Parte wählt sich einen Ehrenrichter, die sich 
dann auf einen Dritten zu einigen haben. Ruckungen 
zwischen Angehörigen derselben Corporationen com- 
petiren vor die corporellen Ehrenrichter.

Die Entscheidungen des Ehrenge
richts sind inappellabel. Doch war das in 
der ersten Zeit nicht im heutigen Umfange der Fall, 
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da jeder Ehrenrichter, der mit der Entscheidung des 
Ehrengerichts unzufrieden war, das Recht hatte, ein 
sogenanntes „unparteiisches Ehrengericht" zu berufen, 
das aus der Zahl der übrigen Ehrenrichter durch das 
Loos zusammengesetzt wurde und dessen Entscheidung 
die Angelegenheit endgiltig erledigte.

Ueber die Beleidigungen der C o r p ora
tio n e n unter einander wurde unter vollstän
diger Abschaffung der corporellen Verrüfe schließlich 
festgesetzt, daß dem Chargirten-Convent das Urtheil 
darüber zustehe, ob überhaupt eine Beleidigung vor
gefallen sei. Im Verneinuugsfalle mußte eine 
E r k l ä r u n g a b g e g e b e n werden, im Beja
hungsfälle fand Corpspaukerei Statt.

Die nächste Aufgabe des Chargirten-Couveuts 
bestand in Normirung der Beziehungen zu den V e r- 
b i n d u n g e n der Polen und Russen.

Die Polonia war 1833 mit den übrigen Cor- 
porationen aufgelöst worden, hatte sich jedoch 1835 
reconstituirt und seit der Zeit eine isolirte Stellung 
eingenommen. Die Russen hielten fast nur gesell
schaftlich zusammen.

Nach längeren Verhandlungen machten diese Ver
bindungen das Zugeständniß, vorläufig auf eine Theil
nahme am Chargirten-Convent zu verzichten, falls 
ihnen alle sonstigen Vorrechte der Verbindungen zu
gestanden würden, und erklärten, alle einstimmigen 
Beschlüsse des Chargirteu-Convents als bindend an
erkennen zu wollen. Die Russen constituirten sich erst 
nach dieser Vereinbarung definitiv als Ruthenia 
mit den Farben: orange, schwarz, weiß.
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Es waren ohne Frage wichtige und schwerwie
gende Errungenschaften, welche das Jahr 1841 der 
Burschenwelt gebracht hatte. Nicht nur, daß die Ver
waltung des Burschenstaates in die Hände einer fest- 
consolidirten Centralgewalt gelegt worden war, auch 
das Verhältniß der einzelnen Bursche zu einander 
war durch die Ehrengerichts-Ordnung, nach welcher 
auf Verlangen des Beleidigten jede einzelne Belei
digung rückgängig gemacht werden mußte, in gesetz
mäßiger und wohlthuender Weise geregelt.

Die „Polonia" machte wiederholt Versuche, in 
den Chargirten-Convent hinein zu kommen, doch 
wurde ihrem Bestreben von den übrigen Conventen 
nicht gewillfahrt, aus Besorgniß, durch die Gemein
schaft mit den Polen möglicher Weise politisch compro- 
mittirt zu werden. Da die „Polonia" ein histori
sches Recht betonte, am Chargirten-Convent theilzu- 
nehmen, so wurde ihr erwidert, sie hätte nur an den 
früheren Cartell-Couventen theilgenommen, nie aber 
am Chargirten-Convent. Als die „Polonia" nun er
kannte, daß durchaus keine Aussicht für sie vorhan
den war, jemals in den Chargirten-Convent ausge
nommen zu werden, löste sie sich 3843 mit Vorbe
halt von Namen, Wappen und Farben auf und er
klärte, daß ihre Glieder von nun an den Comment 
und den Chargirten-Convent nicht mehr anerkennen 
würden. Natürlich wurde darauf der Verruf über 
die Glieder der ehemaligen Polonia ausgesprochen, 
doch fehlte es innerhalb des Chargirten-Convents 
nicht an Verständniß für ihre Lage. Man sah im 
Laufe der Zeit ein, daß es ein auf die Dauer un- 
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haltbarer Zustand sei, eine größere Anzahl von sonst 
ehrenwerthen Leuten als im Verruf stehend zu be
trachten, und daß man den Polen, die aus politischen 
Gründen nun einmal am Zusammenwirken mit der 
übrigen Burschenwelt verhindert waren, gewisse Con
cessionen schuldig sei. Deshalb wurde im Jahre 
1851 beschlossen, die Po len als Philister an- 
zu sehen, ihnen jedoch auf Verlangen zu gestat
ten, in alle Rechte und Pflichten von Burschen ein- 
zutreten. Wie es der Allgemeinheit nur dienlich sein 
konnte, daß eine größere Anzahl von unzufriedenen 
Burschen versöhnt wurde, so war es für die Einheit 
des Burschenstaates ein Vortheil, daß diese Frage 
durch das friedliche 'Ausscheiden eines heterogenen 
Elementes zur Lösung gebracht wurde. Die Stellung 
der Polen ist bis auf den heutigen Tag dieselbe ge
blieben und sie haben dem Chargirten-Convent durch 
ihre Haltung nie Anlaß gegeben, die ihnen gemach
ten Concessionen zn bereuen.

Die „Ruthenia" vermochte auf die Dauer ihre 
abhängige und unfreie Stellung ebenfalls nicht zu 
ertragen und ging an den Chargirten-Convent mit 
dem Gesuch um Aufnahme, wurde jedoch wie die 
„Polonia" abschlägig beschieden, wenn auch aus an
deren Gründen. Man befürchtete nämlich nationalen 
Hader, der bei der Haltung der Universitäts-Obrig
keit zu den schlimmsten Folgen hätte führen können. 
Die „Ruthenia" suchte darauf darum nach, ihr we- 
nigstens ein Cartell-Verhältniß mit dem 
Chargirten-Convent zuzugestehen, nach welchem eine 
Uebereinkunft über einige Hauptpuncte zu treffen 

wäre, deren Erfüllung beiderseitige Verpflichtung 
sein würde, während im Uebrigen beide Theile 
völlig unabhängig neben einander fortlebten. Das 
wurde dann der „Ruthenia" Anfang 1846 zuge- 
standen.

Das Jahr 1846 ist ein höchst bedeutsames für die 
Geschichte des Burschenftaates, weil in demselben 
von Seiten der Curonia eine Proposition gestellt 
wurde, welche zu einer völligen Umgestaltung oer 
bestehenden Verfassung führen sollte. Auf dem Char
girten-Convent vom 9. Mai 1846 stellte die Curo
nia folgende Anfragen:

1) Haben alle honorige Bursche un
ter einander überhaupt, also auch in 
Bezug auf Gesetzgebung und G e s e tz Ver
waltung, in der Bursch en Welt völlig 
gleiche Rechte?

2) Entspricht die jetzige Organisa
tion der B u r s ch e n w e l t d e r R e ch t s g l e i ch- 
heit aller honorigen Bursche?

Als vom Chargirten-Convent die erste Anfrage 
bejaht, die zweite verneint wurde, machte die Curo- 
ilia den Vorschlag, zum Zweck der Umgestaltung der 
augenblicklichen Burschengesetze und Burschenverhält
nisse nach dem Principe der Gleichberechtigung aller
honorigen Bursche eine Commission niederzusetzen. 
Diese Proposition wurde vom Chargirten-Convent 
angenommen und die erwählte Commission arbeitete 
folgende Puncte aus:

1) An Stelle des Chargirten-Convents soll ein 
Repräsentanten - Convent treten, dessen
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Glieder von allen Burschen nach Kopf
zahl gewählt werden.

2) Die Repräsentanten sollen von allen 
Burschen gewählt werden können, müssen aber selbst 
Barsche im engeren Sinne (vom dritten Se
mester ab) sein.

3) Eine AnzahlvonBurs chen, wenig- 
st e n s 15, entsendet einen Repräsentanten, der mit 
seinem Ehrenwort zu bekräftigen hat, von wie vielen 
und von wem namentlich er entsandt ist. Zugleich 
haben die Repräsentanten im Namen ihrer Wähler 
das Ehrenwort daraus zu geben, daß sie die zu tref
fenden Bestimmungen garantiren.

4) Die Repräsentanten geben die Entschei
dung nach d e m B e s ch l u s s e ihrer Wähler.

5) Die Sectionen sind nicht feststehend in ihren 
Mitgliedern und Repräsentanten.

6) Der Repräsentanten-Convent entscheidet mit 
Stimmenmehrheit.

7) Der Repräsentanten-Convent ist nicht be
fugt, die bisher anerkannten Corpo
ration en aufzulösen, so lange sie sich den 
Bestimmungen des Convents fügen."

Diese Vorschläge gingen im Wesentlichen durch. 
Die Zusätze und Abänderungen waren hauptsächlich 
folgende:

Eine jede Corporation oder Section wählt aus 
ihrer Mitte f ü r j e 2 0 st i m m s ä h i g e Mitglie
der einen Repräsentanten. Stimmfä- 
h i g sind Alle, ausgenommen die crassen Füchse. Die 

Repräsentanten müssen selbst Bursche im engeren 
Sinne sein und müssen im Namen ihrer Wähler den 
bei Einberufung des Nepräsentanten-Convents beste
henden Comment und die zu treffenden Bestimmun- 
gen mit ihrem Ehrenwort garantiren. Zu Anfang 
jedes Repräsentanten-Conventes haben sie ihre Voll
machten dem Präses zur Prüfung vorzulegen und 
müssen die Stimmenzahl angeben. Die Reprä
sentanten als Organe, d. h. im Auftrage 
ihrer Wähler, bilden den Repräsentanten- 
Convent, die Höch st e Instanz in der 
Burschenwelt. Für jede Sitzung wird 
durch relative Majorität der Stimmen ein Präses 
gewählt. Der Repräsentanten-Convent entscheidet bei 
Gesetzvorschlägen mitzweiDritteln der 
Stimmen, im Uebrigen mit Stimmenmehrheit.

Das Gerichtsverfahren wurde folgender
maßen geregelt: Ein Mitglied einer Cor
poration kann nur bei seinem Convent 
angeklagt werden. Wird eine Sache, einen Wilden 
betreffend, anhängig gemacht, so bestimmt dieser, bei 
welcher Corporation das geschehen soll, und hat das 
Recht, sich einen Vertheidiger aus den Glie
dern dieser Corporation zu wählen. In derselben Sache 
darf dann keine Klage von einer anderen angenom
men werden. Ist er mit der Entscheidung der betref
fenden Corporation unzufrieden, so entscheidet 
in zweiter In stanz der Repräsentanten- 
Convent.

Am 25. April 1847 erklärte sich der 
Chargirten-Convent definitiv für auf - 

Kraus. Dorp. Charg.-Conv. Z
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gelöst, nachdem er die sofortige Berufung des 
Repräsentanten-Conventes beschlossen hatte.

Auch der eingefleischteste Gegner der Corporatio- 
nen könnte keinen anderen Grund für diese ganze 
Verfassungs-Aenderung ausfindig machen, als das 
Rechtsgefühl der Corporationen. Sie befanden sich bei 
ihrer alten wohlgeregelten Verfassung völlig wohl und 
hatten durchaus keine zwingende Ursache, sie abzu
schaffen. Nur die idealen Principien der Rechtsgleich
heit und des Selbstbestimmungsrechtes aller Bursche 
vermochten die Corporationen dazu, die alten For
men aufzugeben und zu neuen zu greifen, von denen 
sie sich sagen mußten, daß sie ihnen keinen Nutzen, 
wohl aber möglicher Weise Gefahren bringen konnten, 
da es ja nicht abzusehen war, in welchem Umfange 
und nach welchen Grundsätzen das bisher unterdrückte 
Wildenthum sich an der Regierung des Burschen
staates betheiligen würde. Da die Verfassung allen 
Burschen die Betheiligung an der Verwaltung srei- 
stellte, so konnte sie auch fremdartigen Elementen nicht 
versagt werden, wie z. B. der Ruthenia, welcher doch 
früher der Eintritt in den Chargirten-Convent nicht 
gewährt worden war. Wurde der Regierung des Bur
schenstaates auch eine breitere Basis gestellt, so konnte 
man doch nicht voraussetzen, daß sie dadurch an 
Festigkeit gewinnen würde, im Gegentheil stand zu 
befürchten, daß die Freiheit sich auf Kosten der Ein
heit entwickeln würde. In der That zeigten sich An
zeichen davon schon gleich nach Einführung der neuen 
Verfassung.

Näher auf die Zeit des Repräsentanten-Convents 
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einzugehen, ist dem Verfasser leider nicht vergönnt, 
da das ihm zugängliche, darauf bezügliche Material 
zu unvollständig ist. Kurz sei hier nur erwähnt, daß 
das neue Institut, statt die Burschenwelt einigend 
zu umfassen, von Anfang an Hader und Zwietracht 
in dieselbe hineinbrachte. Die Livonia und in ihrem 
Schlepptau zwei Wilden-Sectionen, welche sich die Na
men „Fraternitas Academica" und „Bal- 
tica Dorpatensis" beigelegt hatten, nahmen 
eine völlig abgesonderte Stellung ein. Sie erklärten, 
einen besonderen Repräsentanten-Convent zu bilden 
und mit dem anderen Repräsentanten-Convent, welcher 
von der Estonia, Curonia, Fraternitas Rigensis, Ru- 
thenia und einer neuconstituirten Corporation „Li
vonia R i g e n s i s" mit den Farben „Blau, Orange, 
Weiß" gebildet wurde, nur unter gewissen Bedingun
gen in Vereinigung treten zu wollen. Nach längerem 
Hin- und Her-Verhandeln löste sich die Livonia auf. 
Auch die Livonia Rigensis und die Ruthenia lösten 
sich bald darauf auf; aus welchen Gründen, ist dem 
Verfasser nicht ersichtlich.

Von hoher Bedeutung war der Beschluß des Re
präsentanten-Convents, den Standpunct des 
Antiduellanten an zu er kennen.

In früherer Zeit war es undenkbar gewesen, daß 
Jemand ein Duell verweigerte, ja man hätte einen 
Burschen, der erklärte, er werde sich niemals schla
gen, für partiell wahnsinnig erklärt. Erst ganz all- 
mälig hatte in mehren jungen Theologen von ernstem 
chrPtlichen Streben die Ueberzeugung von der Unsitt
lichkeit des Duells die Oberhand gewonnen, was von

2*  
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ihrem Standpuncte aus nur durchaus folgerichtig 
war. Leute, welche tm Geiste der Religion das Duell 
verwarfen, dazu zu zwingen, ging auf die Dauer
nicht an, und das Burschenregimeut mußte in dieser 
Angelegenheit schließlich nachgeben, wenn es sich 
nicht in Widerspruch zu den heiligsten Ueberzeugun
gen eines nicht geringen Bruchtheiles der Studenten
schaft setzen wollte.

Schon 1843 war eine Schrift an den Chargirten- 
Convent, unterzeichnet von 35 Wilden, fast aus
schließlich Theologen, eingelaufen, welche erklärten, 
es sei mit ihren Grundsätzen unvereinbar, ein Duell 
anzunehmen und wegen Verweigerung eines Duells 
verhängte Ruckungen zu halten. Sie schlugen daher 
dem Chargirten-Convent vor, eine Abänderung der 
Ehrengerichts-Ordnung in diesem Sinne zu treffen. 
Diese Schrift gab zu verschiedenen Vorschlägen An
laß, durch welche versucht werden sollte, den Stand
punct dcs Duellanten mit dem des Antiduellanten zu 
vereinigen, was jedoch keiner von ihnen vermochte. 
(Unter Anderem wurde vorgeschlagen, ein Duell nur 
dann zu gestatten, falls beide Parteien es wünschten.) 
Um wenigstens die Zahl der Duelle zu vermindern, 
ging man schließlich so weit, die Bestimmung zu 
treffen, daß das Ehrengericht das Recht haben sollte, 
einem der beiden Parten die mündliche Satisfaction 
als angemessener zu empfehlen. Dieser Commentpunct 
wurde jedoch bald wieder abgeschafft, da das Ehren
gericht nie die Aufgabe haben konnte, die Parten zu 
bevormunden.

Im Großen und Ganzen zeigte sich der Chargirten- 

Convent einer Anerkennung der Antiduellanten (auch 
„Moralische" oder „Gewifsensfreie" genannt) geneigt 
und konnte sich nur nicht über den Modus einigen. 
Namentlich war es der große Einfluß des außerhalb 
jeder Verbindung stehenden Theologen Hesselberg, 
der die Stimmung dem Antiduellantenthum günstig 
machte.

Vor und nach Einführung des Repräsentanten- 
Eonvents nun drangen die Wilden unter Führung 
von Hesselberg wieder ganz besonders heftig auf Ab
schaffung des Duellzwanges und stellten an den Re- 
Präsentanten-Convent sogar die entschiedene Frage, 
ob er in Zukunft als Princip seiner Verhandlungen 
und Beschlüsse das objectiv giltige Sittengesetz aner
kennen wolle, oder nicht. Im Falle der Bejahung 
solle er die Conseguenzen ziehen.

Alle Consequenzen des „kategorischen Imperativs" 
nun zog der Repräsentanten-Convent allerdings nicht, 
doch gab er der herrschenden Zeitströmung soweit nach, 
daß er verfügte: falls ein Parte vor dem 
E h r e n g e r i ch te a u f E h r e n w o r t e r k l ä r e, e s 
sei gegen seine Ueberzeugung, loszu- 
gehen, seieine Ehrenerklärung die 
e i n z i g m ö g l i ch e A r t der Satisfaction.

Der älteste uns vorliegende Comment ist aus 
der Zeit des Repräsentanten-Convents und es ist 
vielleicht nicht ohne Interesse, einzelne, durch die spä
tere Gesetzgebung ausgemerzte oder völlig veränderte 
Commentpuncte daraus hervorzuheben:

„Philister ist jeder -Nichtbursch, der satisfac- 
tionsfähig ist. In zweifelhaften Fällen entscheidet 
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der Repräsentanten-Convent (resp. Chargirten-Con- 
vent). *)

*) 0. 1855: Philister ist Jeder, der auf einer comment- 
mäßigen Universität studirt hat, jeder deutsche Edelmann und 
jeder Officier. Alle Anderen sind Gnoten. Jetzt: Philister ist 
Jeder, der in Dorpat studirt hat. Doch kann der Chargirten- 
Convent Jeden für satisfactionsfähig erklären.

*") Das Schubsen oder Rempeln wurde als Provocation 
aufgefaßt, so wie noch heute aus den deutschen Universitäten.

„Wenn sich Bursche vor dem Rector vertragen 
müssen, so steht es bei ihnen, ob der Vertrag gilt, 
oder nicht. Wenn sie uneinig sind, so gilt der Ver
trag.

„Thätlichkeiten, das Schubsen ausgenommen**),  
werden mit temporärem Verruf bestraft.

„Im Falle einer Philisterpaukerei (ohne Binden, 
Bandagen re.) ist es den Theologen gestattet, den 
Helm aufzusetzen.

„Der Comment gestattet das Schlagen für
einen Anderen, wenn es durch Umstände einem 
Theil unmöglich wird, die Paukerei auszumachen, 
z. B. wenn der Beleidigte durch physische Mängel 
verhindert ist. Beleidigt aber ein Solcher, so muß er, 
bei Strafe des Verrufes, die Beleidigung durch eine 
Ehrenerklärung wieder gutmachen."

Dem -Repräsentanten-Convent war keine lange 
Lebensdauer beschieden. Bereits 1849 wurde der Vor
schlag gemacht, den Chargirten-Convent wieder ein
zuführen, da sich die Unznträglichkeit der bestehenden 
Verfassung deutlich genug herausstellte. Die Corpo- 
rationen stimmten, einer inneren Nothwendigkeit zu
folge, nach wie vor einheitlich, in der Weise von 
Parlaments-Fractionen. obgleich jede von ihnen, der

Verfassung zufolge, in mehre Seetionen zerfiel. Die
sem geschlossenen Vorgehen gegenüber konnten die 
Wilden-Seetionen nicht aufkommen, verloren das Inter
esse an den Verhandlungen und betheiligten sich we
niger und weniger an denselben.

Diese Mißstände gaben der Fraternitas Rigensis 
Anlaß, die Einführung eines Repräsentanten-Con- 
vents zu befürworten, auf welchem nach Eorpora- 
tionen gestimmt würde. Um dem Princip der Gleich
berechtigung Rechnung zu tragen, sollte es honorigen 
Burschen freistehen, ohne weitere Zustimmung der 
bestehenden Eorporationen neue Eorporationen zu 
bilden. Der Repräsentanten-Convent, wie er bisher 
bestanden, sei eine Unmöglichkeit, denn er basire auf 
der Voraussetzung, daß sich jeder Bursch als Träger 
des allgemeinen Burschenwillens, als in innerer Be
ziehung zur Burschenwelt stehend, betrachte. Die 
Eorporationen jedoch seien genöthigt, sich als mora
lische Einheiten zu betrachten, und gäben als solche 
ihre Stimmen ab. Dadurch entstehe ein innerer 
Widerspruch.

Die übrigen Eorporationen stimmten den Aus
führungen der Rigensis bei, entschieden sich jedoch für 
die Wiedereinführung der alten Char- 
girten-Convents-Verfassung mit einzel
nen Modificationen. Das Bestätigungsrecht des Char- 
girten-Convents für neue Eorporationen wurde bei
behalten, dock waren die Convente darin einig, die 
Neugründung der Eorporationen so viel als möglich 
zu erleichtern.



24 25

Die Grundzüge der modificirten Ver
fassung waren folgende:

„Der Chargirten - Convent wird re- 
prä f e n t i r t durch die versammelten 
Chargirten der Corporationen und ist 
die e r st e I n st a n z in B u r s ch e n - A n g e le
ge n h e i t e n. *)  Von ihm wird an die ein
zelnen Convente a p p e l l i r t.

') Diese Theilung in zwei Instanzen wurde schon nach 
kurzer Zeit wieder ausgehoben.

••) Später: Mit einfacher Majorität.
•••) S p ater: Dreißig.

„Er entscheidet bei Gesetzvorschlä
gen mit zwei Dritteln der Corporatio
nen. **)

„Der Chargirten-Convent h a t das 
Recht, einer Corporation Sitz und 
Stimme im Chargirten-Convent zu 
verweigern, sobald sie sich den B e st im
mun gen des Comments und den Be
schlüssen des Chargirten- Convents 
nicht fügt.

„Der Chargirten-Convent hat das 
Recht, eine Corporation mit Stimmen
mehrheit aufzulösen, sobald sich zeigt, 
daß die von ihr vertretenen Tenden
zen dem allgemeinen Wohl hinder
lich sind.

„Will sich eine neue Corporation 
bilden, so müssen dazu wenigstens 
zwanzig Bursche im engeren Sinne ***),  

die den allgemeinen Comment ailf E h - 
r e n w o r t g a r a n t i r e n und gegen deren 
Honorigkeit Nichts vorliegt, zusammen
treten.

„Es dürfen nur diejenigen Corpo
rationen Farben tragen, die auf den: 
Chargirten-Convent anerkannt sind.

„Es dürfen auf dem Chargirten- 
Convent nach außen hin keine politi
schen Tendenzen vertreten werden."

Am 2. März 1850 fand der erste Chargirten- 
Convent Statt. Bereits auf dem dritten wurde eine 
neue Corporation ausgenommen, die „Baltica" 
mit den Farben „Schwarz, Grün, Silber", welche fast 
ausschließlich aus Edelleuten bestand und eine Zeit 
lang durch strammes Auftreten nach außen hin eine 
gewisse Rolle spielte. Im Laufe des Jahres reconsti- 
tuirten sich Livonia und Ruthenia und traten in den 
Chargirten-Convent ein.

Noch kurz vor Abschluß des Jahres brachte die 
Curonia, welche zu dieser Zeit überhaupt radicale 
Strebungen an den Tag legte, den Vorschlag ein, 
das bestehende Gerichtsverfahren einer 
vollständigen Umarbeitung zu unter
werfen, der das Princip des Geschwore
ne n - G e r i ch 1 s zu Grunde liegen sollte. 
In der Motivirung führte die Curonia aus, der 
größte Mangel des bisherigen Gerichtsverfahrens liege 
in der unzulänglichen Beweisführung. Dadurch ent
stehe allzu häufig der Uebelstand, daß, da nicht genü
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gende Beweise vorhanden, der Angeklagte nicht ver
dammt , aber auch nicht von allem Verdacht befreit 
werden könne. In den Burschen-Verhältnissen, wo 
die Reinheit der Ehre mit ein Lebensprincip sei, 
müsse eine solche absolutio ab instantia von den nach
theiligsten Folgen sein. Die kräftigsten Beweismittel: 
Geftändniß und richterlicher Augenschein, kamen sel
ten zur Anwendung, so daß man gezwungen sei, vor 
Allem dem Zeugenbeweise bald eine allzu große, bald 
eine zu unbedeutende Beweiskraft zuzusprechen. Das 
führe schließlich zum Principe der Jury, d. h. auf 
den Grundsatz, daß eine durch genaue Untersuchung 
gewonnene und ausgesprochene Ueberzeugung von der 
Schuld oder Nichtschuld des Angeklagten den Proceß 
beendige. Dabei dürfe man sich nicht die Schwie
rigkeiten verhehlen, welche die Einführung des vor
geschlagenen Instituts mit sich bringen könne. Man 
hätte aus der Geschichte des Burschenstaates zur Ge
nüge erfahren, daß es von den schlechtesten Folgen 
gewesen sei, einem Princip, dessen allgemeine Giltig
keit man anerkennt, in einer Weise zu huldigen, daß 
man darüber jede geschichtliche Grundlage, ohne die 
sich neue Institutionen nicht lebensfähig entwickeln 
könnten, vergesse. Daher ziehe die projectirte Umände
rung , daß der Chargirten-Convent als 
solcher fernerhin nicht mehr das Recht 
der Urtheilsfällung behalten solle, die 
größte Aufmerksamkeit aus sich. Im Uebrigen würde 
das neue Gerichtsverfahren praktischer, als das alte, 
und dem Burschengeist nicht zuwider sein.

Der Chargirten-Convent verwarf die Vorschläge 

der Curonia mit den Stimmen der Baltica, Estonia 
und Fraternitas Rigensis gegen Curonia, Livonia 
und Ruthenia. Die Stimmenvertheilung ist insofern 
von Interesse, als wir des Weiteren sehen werden, 
wie nach einer Reihe von Jahren Estonia und Cu
ronia ihre Rollen tauschen und jene für vollständige 
Durchführung des Geschworenengerichts - Princips, 
diese dagegen auftritt — eine Differenz, welche sich zu 
einem ernsten Zerwürfniß innerhalb des Chargirten- 
Convents zuspitzt.

In Folge der abweisenden Haltung des Chargir- 
ten-Convents modificirte die Curonia ihre Anträge 
und stellte sie in viel annehmbarerer und praktischerer 
Form von Neuem. Indem sie bemerkte, daß die erste 
Proposition wohl nur deshalb verworfen worden sei, 
weil sie in einer dem Chargirten-Convent unannehm
bar erscheinenden Fassung geboten wurde, proponirte 
sie, das Gerichtsverfahren iu der Weise zu ändern, 
daß, unbeschadetdesRechtesund derVer- 
pflichtnng des Chargirten- Convents 
zurUrtheilsfällung, da s d em G esch w ore- 
nengericht eigenthümliche Verfahren 
auf die Untersuchung beschränkt, dage
gen dem Chargirten-Convent selbst der 
theilweise Charakter einer richtenden 
Jury verliehen werde.

Diesen Reformvorschlägen zeigte sich der Char
girten-Convent geneigt und setzte eine Commission 
ein, welche mit folgenden Puncten zur Abänderung 
des Gerichtsverfahrens (die im Wesentlichen im Sinne 
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der Curonia gehalten waren) an den Chargirten- 
Convent ging.-

„1) Die moralischeUeberzeugung wird 
an Stelle der Beweistheorie im Ge
richtsverfahren zur Geltung gebracht.

,,2) Untersuchung und Urtheilsfäl
lung find getrennt. Die Untersuchung geschieht 
durch eine Commission (zwei Glieder von jeder 
Corporation), die Urtheilsfällung durch 
den Chargirten-Convent nach moralischer 
Ueberzeugung.

„3) EsgiebtkeinenJnstanzenzug, son
dern der Chargirten-Convent ist das einzige Forum. 
Dabei soll die Jurisdiction einer jeden Corporation 
in Sachen, die nur Glieder derselben betreffen, unge
schmälert bleiben."

Der Chargirten-Convent erklärte sich mit btefen 
Vorschlägen einverstanden.

Die wesentlichsten von den darauf ausgearbeiteten 
Regeln überdasneueJn st itutder Unter
suchungs-Commission waren folgende:

„Die Sitzungen der Untersuchungs
Commission sind öffentlich. Sie hat die 
Pflicht, jede anhängig gemachte Klagesache zu unter
suchen und dem Chargirten-Convent zur Urtheils
fällung vorzulegen. Jeder Bursch ist verpflich
tet, den Citationen der Untersuchungs
Commission Folge leist en. DieUnter
such u n g wird mündlich und in Gegen
wart beider Parten geführt, deren Aussa
gen in's Protocoll ausgenommen werden, das sie durch 

ihre Unterschrift zu beglaubigen haben. Jedem An
geklagten steht es frei, sich einen Vertheidi
ger zu wählen."

Am 21. April 1852 wurde das fünfzigjäh
rige Jubiläum der Universität festlich 
begangen und bei dieser Gelegenheit von Seiten des 
Chargirten-Convents ein B u r s ch e n - S t i p e n d i u m 
errichtet, zu dessen Bewerbung jeder honorige Bursch 
zugelassen werden sollte. Jedes Semester sollten drei 
Stipendien von je 75 Rbl. für die Dauer der Bur
schenzeit und augenblickliche Unterstützungen von20—30 
Rubel zur Vertheilung gelangen.

Das Jahr 1855 war für den Chargirten-Convent 
ein recht erfreuliches, da in demselben die Bestäti
gung der Corporationen durch den Cura- 
to r Bradke erfolgte. Dieser, der seit dem vorher
gegangenen Jahre im Amt war, hatte sich den Corpo
rationen gegenüber von Anfang an entgegenkommend 
und fördernd bewiesen und ihnen schließlich den Rath 
ertheilt, um Bestätigung nachzusuchen. Der Char
girten-Convent richtete darauf durch Vermittelung 
des Prorectors ein Schreiben an den Curator, in 
welchem um Zulassung der Corporationen gebeten 
wurde, unter dem offenen Eingeständniß, daß bisher 
solche im Geheimen bestanden hätten, ohne jedoch je 
etwas der Universität oder der Obrigkeit Nachtheili
ges unternommen zu haben. Daraufhin erfolgte die 
Bestätigung am 2 7. April 185 5 auf Grundlage 
einer Anzahl von „Regeln für die Corpora- 
lion en", welche vom Chargirten-Convent selbst 
vorgeschlagen und nicht allzu schwer wiegenden Aende- 
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rangen unterzogen worden waren. Von nun an 
mußte die Autorität des Chargirten-Convents noch 
um ein Bedeutendes wachsen, da den Corporationen 
durch die Obrigkeit selbst die Ordnung und die Lei
tung der Bnrschen-Angelegenheiten in die Hand ge
geben worden war. Ein etwas mißlicher Umstand 
war die durch die Regeln ausgesprochene Verantwort
lichkeit der Chargirten bei „gesetzwidrigen Beschlüssen 
des Chargirten-Convents", welche in der Folge noch 
zu bedauerlichen Verwickelungen führen sollte, da die 
Universitäts-Obrigkeit diese Bestimmung in etwas 
weitem Sinne interpretirte.

Die B a l t i c a vermochte sich nicht dauernd im 
Chargirten-Convent einznbürgern, da sie durch ihre 
aristokratischen Tendenzen den Dorpater Burschen
geist gegen sich anfbrachte.

Als in Anlaß einer Klage gegen ein Glied der 
Baltiea eine Schrift derselben auf Vorschlag der Esto
nia als der Würde des Chargirten-Convents nicht 
entsprechend znrückgewiesen wurde, rief dieser Beschluß 
eine Reihe von außerordentlich beleidigenden Schrif
ten Seitens der Baltica hervor, in welchen das Ver
fahren des Chargirten-Convents auf's Schärfste kriti- 
sirt wurde. Das brachte namentlich die Curonia 
gegen sie in Harnisch. Dieselbe wies darauf hin, 
daß die Baltica in der letzten Zeit ihre Stellung als 
Corporation nur dazu benutzt hätte, sich mit den 
anderen Corporationen in Scandalverhältniß zu brin
gen, den Chargirten-Convent mit beleidigenden Schrif
ten zu überschütten und sich gegen den über sie ge
fällten Rechtssprnch des Chargirten-Convents anfzn- 

lehnen. Da dem Chargirten-Convent kein anderes 
Mittel zu Gebote stände, seine Würde und sein 
Urtheil gegen die wiederholten beleidigenden Angriffe 
einer Corporation zu schützen, und er auch nicht die 
Mittel besäße, den Geist und die Tendenz einer Cor
poration zu ändern, so schlüge die Curonia vor, die 
Baltica anfznlösen. Der Chargirten-Convent nahm 
die Proposition der Curonia nicht an, worauf die 
Estonia vorschlug, der Baltica so lange Sitz und 
Stimme auf dem Chargirten-Convent zu verweigern, 
bis sie durch eine Erklärung den Widerspruch auf
gäbe, in welchen sie sich dem Chargirten-Convent 
gegenüber gesetzt. Die Baltica bestritt, den Chargir
ten-Convent verletzt zu haben und gab nur zu, gegen 
die einzelnen Corporationen aufgetreten zu sein. Sie 
betonte, daß auch die anderen Corporationen beleidi
gend gegen sie gewesen seien, und schlug eine allge
meine gegenseitige Zurücknahme der Beleidigungen 
vor. Die Livonia proponirte ein Schiedsgericht aus 
Vertrauensmännern. Doch fand von allen diesen 
Vorschlägen kein einziger allgemeinen Anklang. Nun 
ging die Curonia von Neuem gegen die Baltica vor. 
Als ihre Anfrage, ob sich die Baltica gegen den 
Chargirten-Convent aufgelehnt, verneint wurde, hob 
sie hervor, daß sich die Baltica gegen den Chargir
ten-Convent vergangen und seine Würde und Auto
rität gefährdet hätte, was der Chargirten-Convent 
auf keinen Fall dulden dürfe. Sie stelle daher die 
Anfrage, ob die Baltica sich überhaupt gegen den 
Chargirten-Convent vergangen habe, und proponire, 
falls die Frage bejaht werde, der Chargirten-Convent 
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möge von der Baltica einfach die Erklärung verlan
gen, daß sie ihre gegen den Chargirten-Convent ein
genommene Stellung aufgebe, indem sie ihre ver
letzenden Aeußerungen, soweit sie das Urtheil des 
Chargirten-Convents träfen, selbst als unstatthaft 
anerkenne. — Die Anfrage der Curonia wurde be
jaht und ihre Proposition angenommen, worauf die 
Baltica erklärte, die Abgabe einer derartigen Erklä
rung wäre, nachdem sie zu wiederholten Malen be
tont hätte, nach ihrer Ueberzeugung den Chargirten- 
Convent nicht verletzt zu haben, unvereinbar mit 
ihrem Rechtsgefühl und ihren Ehrbegriffen. Sie löse 
sich daher mit Vorbehalt von Namen, Wappen und 
Farben auf (25. März 1856).

Wenn man auch der aufgelösten Corporation, 
welche durch die gegen sie zu Tage tretende Feind
seligkeit zum Aeußersten gebracht wurde, eine gewisse 
Sympathie nicht versagen kann, so muß man doch 
bei objectiver Erwägung es als ein Glück betrachten, 
daß diese Verbindung aus dem Burscheuleben ver
schwand.

Denn während das letztere doch gewiß mit den 
Beruf hat, durch die Freiheit seiner Institutionen 
Klüfte, die das sociale Leben zerreißen, auszugleichen 
und zu überbrücken, gab die Baltica gerade dem Ab
sonderungstriebe und dem Dünkel eines Standes freien 
Spielraum und brachte in das Studentenleben Gegen
sätze hinein, wie sie ihm am Besten erspart bleiben. 
Als sie aufgehört hatte zu existiren, begannen die 
Adeligen wieder in größerer Anzahl in die Lands
mannschaften einzutreten, und brachten dadurch eine 

größere Vielseitigkeit in dieselben, wodurch beide Theile 
nur gewinnen konnten.

Durch die Streitigkeit mit der Baltica wurde das 
allgemeine Augenmerk auf das Mißliche der corpo- 
rellen Beleidigungen gelenkt. Recht zeitgemäß war 
daher eine Schrift der Estonia, in welcher vorge
schlagen wurde, festzusetzen, daß fortan überhaupt 
keine Corporation mehr die andere be
leidigen dürfe. Der Chargirten-Convent habe 
zu entscheiden, ob eine Beleidigung vorgefallen sei, 
oder nicht. Falls der Chargirten-Convent auf Belei
digung erkenne, so sei die betreffende Schrift zurück
zuweisen und die Verhandlung müsse auf neuer Grund
lage weitergeführt werden.

Der Chargirten-Convent nahm die Proposition 
an, was von nicht geringer Bedeutung für seinen 
Nimbus war, denn es war ohne Frage der Würde 
des höchsten Burschenforum nicht angemessen gewe
sen, daß bei seinen Berathungen Beleidigungen mög
lich waren. Dadurch, daß der Chargirten-Convent 
jede Beleidigung einer einzelnen Corporation zugleich 
als Beleidigung seiner selbst auffaßte, zeigte er sich 
erst vollständig iu seiner Einheitlichkeit. Der einzelnen 
Corporation wurde durch den Rückhalt, den sie sand, 
nun möglich gemacht, sich über vorgefallene Beleidi
gungen, ohne eine ausdrückliche Satisfaction zu ver
langen, hinwegzusetzen.

Durch die neue Bestimmung kam selbstverständ- 
l i ch a u ch d a s 2 n st i t u t d e r C o rp s p a u k e r e i e n 
in Fortfall, so daß von nun an ein Duell ohne

Kr.ius. Dorp. Ch.irg.-Corw. 3 
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vorgefallene persönliche Beleidigung und ohne die 
freie Wahl des Verletzten gar nicht mehr möglich war.

Von fremdartigen Elementen befand sich jetzt im 
Chargirten-Convent nur noch die Ruthenia und auch 
sie sollte sich nicht lange in ihm erhalten. Erkennend, 
wie wenig ihr Anschauungskreis mit dem der übri
gen Corporationen harmonire, erklärte sie, sie sähe zu 
klar den Mangel an Uebereinstimmung ihrer Urtheils - 
weise mit derjenigen der Mehrzahl der übrigen Con
vente, als daß sie es nicht vorziehen sollte, aus dem 
Verbände mit ihnen zu scheiden. Sie löse sich daher 
mit dem üblichen Vorbehalte auf. Ihre Glieder 
erklärten, sie hätten wohl aus freien Stücken einen 
Comment, der in seinem Eingänge Aufrechterhaltung 
deutscher Sitte und deutschen Charakters fordere*),  
garantiren können, nie und nimmer könnte jedoch 
für sie eine moralische Verpflichtung dazu vorhanden 
sein, da sie einer anderen Nation angehörten. Jeder 
Zwang dazu erscheine als eine Beeinträchtigung ihrer 
Nationalität. Sie würden von jetzt an eine von den 
deutschen Studenten, dem jetzigen Comment und 
seinen Institutionen unabhängige Stellung einnehmen.

*) Dieser Eingang ist seit längerer Zeit ausdem Com- 
nienr gestrichen, um den fremden Nationalitäten keinen Anstoß 
und keinen Grund zur Widersetzlichkeit zu geben.

Auf diese Schrift (7. April 1857) hin kamen 
die Russen in Verruf, wie es den Anschein hat, ohne 
den Versuch eines Compromisses, was wohl ihre kate
gorische Erklärung verschuldete. Doch verschloß sich 
der Chargirten-Convent nicht der Ueberzeugung, daß 
er an sie, als an Angehörige einer fremden Natio

nalität, nicht die gleichen Anforderungen stellen könne, 
wie an Einheimische, und trat mit ihnen wiederholt 
über Regelung einer Sonderstellung in Unterhand
lungen, welche sich aber während eines längeren 
Zeitraumes alle an zu weitgehenden Forderungen der 
Russen zerschlugen. Erst 1861 kam es zu einer Con
vention mit ihnen, da sie sich bereit erklärten, 
einen Theil des Comments und die Ruckungen anzu
erkennen und sich einem Ehrengericht, zu welchem 
sie ihre Vertreter stellten, zu fügen. Die Freundschaft 
dauerte aber nicht lange, da die Russen bald den 
Anspruch erhoben, nur die Ruckungen wegen Unho- 
norigkeit zu Hallen, was allen Denjenigen, die den 
Comment nicht garantirten, die Möglichkeit geboten 
hätte, mit ihnen zu verkehren. Darauf konnte der 
Chargirten-Convent natürlich aus freien Stücken nicht 
eingehen. Die Convention wurde daher schon 1862 
wieder aufgehoben und alle späteren Versuche, von 
Neuem eine Vereinigung zu Stande zu bringen, 
scheiterten.

Uebrigens blieben die vier Landsmannschaften nicht 
lange allein, denn schon am 27. October 1857 trat 
eine neue Corporation, die „D orpatensis Fra- 
ternitas Academica" (Farben: grün, roth 
gold), in den Chargirten-Convent ein, welche Anfang 
1861 aus Gründen, die sich der Oeffentlichkeit ent
ziehen, durch den Chargirten-Convent aufgelöst wurde.

Es sollte sich bald zeigen, daß die öffentliche An
erkennung der Corporationen auch ihre mißlichen 
Seiten in der Verantwortlichkeit der Chargirten habe.

Bei Gelegenheit der Beerdigung des im Duell

3*  



gefallenen Estländers Weiner erklärte der Rector, daß, 
falls sich irgend ein Bursch mit Ausnahme der Esto- 
nen im Gefolge zeige, die Chargirten zur Verant
wortung gezogen werden würden. Um einem unan
genehmen Dilemma zu entgehen, proponirte die 
Curonia die Auflösung des Chargirten- 
Convents. Die übrigen Convente gingen darauf 
ein unter dem Vorbehalte, erst abzuwarten, ob an der 
Verantwortlichkeit der Chargirten festgehalten werden 
würde. Als das eintraf, lösten sich die Corporationen 
am 7. November 1858 officiell auf, reconstituirten 
sich jedoch schon am 9. November auf vom Rector 
ihnen gemachte Eröffnungen hin.

In diesem Semester wurde eine neue Rubrik des 
Strafreglements geschaffen, die B e st r a f u n g eines 
dem Stand Puncte des Antiduellanten 
unangemessenen Betragens. Ein Theil der 
Antiduellanten hatte bei der übrigen Burschenwelt 
gegründeten Tadel dadurch herausgefordert, daß er, 
ohne Rücksicht auf die exceptionelle Stellung des 
Antiduellantenthums zu nehmen, welche gewiß Zu
rückhaltung erforderte, ausfahrend und provocirend 
auftrat. Der Antiduellant hat aber jede Provocation 
zu vermeiden. Da es nun einem frischen, jugendlichen 
Charakter, trotz der festesten sittlichen Ueberzeugung, 
nicht immer möglich ist, feinen Worten und Mienen ei
nen fortwährenden strengen Zwang auszuerlegen, so wird 
es beständig vorkommen, daß Antiduellanten sich ein 
Betragen zu Schulden kommen lassen, das ihrem 
Standpuncte nicht angemessen ist. Völlig gerechtfer
tigt ist aber in solchen Fällen ein strafendes Eingrei

fen der Gesammtheit, die darüber zu wachen hat, 
daß keines ihrer Glieder sich der Beeinträchtigung 
eines Anderen schuldig macht, welche ohne Frage 
darin liegt, daß Jemand beleidigt und seinen Gegner 
unter dem Schutze des Gesetzes nöthigt, sich mit der 
von ihm allein für richtig gehaltenen Satisfaction 
zufrieden zu geben. In diesem Sinne erfolgte ein 
einstimmiger Beschluß des Chargirten-Couvents: „Mit 
arbiträren Strafen, den Verruf nicht ausgenommen *),  
wird jeder Antiduellant belegt, der einen Burschen 
oder Philister provocirt, oder grundlos, oder in, sei
nem Standpuncte unangemessener Weise beleidigt. 
Auf der anderen Seite wird es jedem Burschen zur 
Pflicht gemacht, Collisionen mit obengenannten Bur
schen zu vermeiden."

*) Diese Art der Bestrafung von Antiduellanten ist jetzt 
nicht mehr zulässig.

Das wiederhergestellte Einvernehmen mit der Uni
versitäts-Obrigkeit sollte bald einen neuen Stoß erleiden. 
Wegen einer Auflehnung gegen Beschlüsse des Chargir
ten - Convents waren am 18. Sept. 1859 der Livo- 
nia und der Fraternitas Academica Sitz und Stimme 
im Chargirten-Convent genommen worden, bis sie 
sich seinen Beschlüssen fügten. Die beiden Corpora
tionen traten jedoch zu einem besonderen Chargirten- 
Convent zusammen und forderten den alten Char
girten-Convent auf, in ein Cartellverhältniß mit ihnen 
zu treten. Auf Antrag der Curonia wurde nun der 
Livonia und Academica ihre Auflösung angezeigt. 
Als der Chargirten-Convent dem Prorector die An
zeige von diesem Beschlusse machte, bemerkte dieser, 
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daß die Entscheidung über den Fall dem Curator 
zustande, worauf die Anzeige an den Curator er
folgte. Der Testiere bestand jedoch darauf, den Grund 
des Vorgehens gegen die genannten Corporationen 
zu erfahren. Die Livonia und Fraternitas Academica 
zeigten in Folge dessen ihre Auflösung an, erklärten, 
sie würden das auch der Obrigkeit gegenüber thun 
und auf die Frage, ob sie durch den Chargirten- 
Convent aufgelöst seien, antworten: „Ja und mit 
Recht". Diese Handlung zeugt von einer selbstlosen, 
das Gemeinwohl im Auge behaltenden Gesinnung 
und verdient ein ehrenvolles Andenken in der Ge
schichte des Dorpater Burschenstaates.

Der Conflict mit den beiden Corporationen wurde 
schon nach wenigen Wochen beigelegt.

Im Chargirten-Convent selbst war es unterdessen 
durchaus nicht harmonisch hergegangen, da Curonia 
und Fraternitas Rigensis in eine überaus heftige 
Controverse gerathen waren. Kurze Zeit nach der Wie
deraufnahme der Livonia und Academica ging dem 
Chargirten-Convent ein Schreiben von der Curonia 
zu, in welchem eine Eröffnung des Curators an die 
Chargirten der Curonia mitgetheilt wurde, folgenden 
Inhalts: „Wenn die Sache mit der Livonia und der 
Fraternitas Academica nicht beigelegt worden wäre, 
so könnten die Chargirten der Curonia versichert 
sein, nicht mehr zu der Zahl der Studirenden zu ge
hören. Kaum sei diese Sache beendet, so habe die 
Curonia wieder eine Streitigkeit mit der Rigensis 
angesangen. Er, der Curator, warne entschieden und 
zum letzten Male; er habe sich bisher jeder Einmi
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schung in die inneren Angelegenheiten der Corpora
tionen enthalten, aber noch eine solche Unruhe und 
er sehe sich genöthigt, streng zu handeln, und zwar 
werde er sich an die Chargirten halten."

Am Tage darauf zeigte die Curonia ihre Auf
lösung an, um dem Chargirten-Convent in der 
Freiheit seiner Entschlüsse nicht hinderlich zu sein 
und ihm zugleich den Weg anzudeuten, den sie für 
den richtigen hielt. Am Chargirten-Convent war es 
jetzt, die Angelegenheit durchzufechten, und er that 
es in ebenso besonnener, wie nachdrücklicher Weise. 
Die Proposition der Estonia, den Chargirten-Convent 
aufzulösen, wurde vorläufig abgelehnt und auf An
trag der Fraternitas Rigensis bei ter Obrigkeit Ver
wahrung gegen die Auffassung eingelegt, als seien die 
gerügten Bewegungen alle von der Curonia ausge
gangen. Der Chargirten-Convent ei klärte dabei, er 
trete vollständig für die gefaßten Beschlüsse ein und 
müsse ihre Gesetzlichkeit hervorheben unter Hinweis 
auf die Regeln für die Corporationen. Es könne der 
Chargirten-Convent sich deshalb nicht zu einer Schuld 
oder Verantwortlichkeit bekennen. Es hätten auch die 
Chargirten der früheren Curonia nicht anders ge
handelt, als die übrigen Chargirten und nicht mehr 
oder weniger gethan, als ihre stricte Schuldigkeit. — 
Der Chargirten-Convent wies auch auf feine erfolg
reiche Thätigkeit seit seiner Bestätigung im Jahre 
1855 hin und bat um eine größere Freiheit in seinen, 
den Beschlüssen und Resultaten vorausgehenden in
neren Verhandlungen, sowie um Befreiung der Char
girten von ihrer Verantwortlichkeit.
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Es erfolgte hierauf die Erklärung, daß die Chargirten 
nach den Kronsstatuten nur für ungesetzliche Maßregeln 
verantwortlich feien — das geringste Maß einer Verant
wortlichkeit — und daß die Widergesetzlichkeit der Be
schlüsse nur auf die Nichtachtung der allgemeinen Gesetze 
des Staates und der von der Universität gegebenen Vor
schriften, wie auch der für die Corporationen bestä
tigten Regeln bezogen werden könne.

Dadurch war denn die Angelegenheit erledigt und 
der Curonia die Möglichkeit gegeben, wieder in den 
Chargirten-Convent einzutreten.

Nach nicht allzu langer Zeit erfuhren die offici- 
ellen Rechte des Chargirten-Convents eine Erweite
rung dadurch, daß seitens des Curators verfügt wurde, 
die Convente, Chargirten - Convente und Untersu
chungs-Commissions-Sitzungen, zu welchen die Er
laubniß des Prorectors erforderlich gewesen war, dürf
ten in Zukunft auf eine bloße Anzeige in der Pe
dellenstube hin stattfinden.

In dieser Zeit hatte sich unter der Studenten
schaft eine ganz eigenartige Verbindung gebildet, der 
„theologische Abend", welche, vorzugsweise 
aus Theologen bestehend, von dem gewiß sehr aner- 
kennenswerthen Streben ausging, ihr Vereinsleben 
nach den Principien der christlichen Moral zu gestal
ten. Sehr heilsam konnte eine derartige Vereini
gung wirken wenn sie sich auf sich selbst beschränkte 
und nur mit solchen Elementen Fühlung suchte, 
welche gleiche Ansichten vertraten. Sobald sie aber 
mit ihren Principien an die Oeffentlichkeit trat, 
mußte sie in Conflict mit entgegenstehenden An

schauungen kommen und da die letzteren entschieden 
die Oberhand hatten, schließlich unterliegen. Dabei 
soll nie und nimmer behauptet werden, daß die 
Mehrzahl der Dorpater Studenten der christlichen 
Moral an und für sich feindlich gegenüberstehe. 
Der Student ist jedoch nun einmal nicht zum Tu
gendspiegel geschaffen, denn der Spruch, „Jugend muß 
austoben" hat gewiß im Studentenleben seine vollste 
Berechtigung.

Innerhalb des theologischen Abends trat mehr 
und mehr das Bestreben hervor, sich zu einer Cor
poration zu constituiren und in den Chargirten-Con
vent einzutreten, obwohl es nicht an einsichtigen Stim
men fehlte, welche den Ruin der Vereinigung vor
aussagten, wenn sie, die im Stillen geblüht und 
segensreich gewirkt, an's Licht der Oeffentlichkeit 
träte. Doch der Ehrgeiz siegte. Am 27. November 
1859 lief eine Schrift an den Chargirten-Convent 
ein, unterzeichnet von 25 Burschen, welche erklärten, 
zu einer Corporation „Arminia" mit den Farben 
„Schwarz, Weiß, Gold" zusammengetreten zu sein und 
um Sitz und Stimme im Chargirten-Convent nach
suchten.

Um sich Gewißheit über ihre Tendenzen zu ver
schaffen, richtete der Chargirten-Convent an die Ar
minia eine Anfrage in Betreff ihrer Stellung zum 
Duelle. Die Arminia erwiderte, daß sie das ernste 
Streben habe, ihr Gemeinschaftsleben auf dem Boden 
der christlichen Sittlichkeit aufzubauen und daher
glaube, daß diesem Streben gemäß ihre Glieder sich 
durch ihre moralische Ueberzeugung gedrungen füh
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len würden, in Collisionsfällen nur von der münd
lichen Satisfaction Gebrauch zu machen. Das gab 
der Estonia Anlaß, gegen die Arminia aufzutreten 
und darauf hinzuweisen, daß die Arminia eine den 
übrigen Corporationen entgegengesetzte Tendenz zeige. 
Die Curonia, welche von Anfang an der Arminia 
am Entschiedensten entgegentrat, bemühte sich, dem 
Chargirten-Convent ihre Gründe für diese Haltung 
in möglichst sachlicher Weise auseinanderzusetzen. Sie 
führte aus, wie die obwalteuden Verhältnisse die 
größtmögliche Einigkeit der Glieder des Chargir- 
ten - Convents erforderten. ,,Einigkeit kann aber 
nur da vorhanden sein, wo die einzelnen Glieder 
einander homogen sind, d. h in ihren Hauptinter
essen vollständig mit einander übereinstimmen." Das 
sei von der Arminia nicht zu erwarten, vielmehr s»i 
vorauszusetzen, daß sie durch ihre Sonderstellung 
Hader und Zwietracht in den Chargirten-Convent 
bringen werde. Indem weiterhin die Principien der 
neuen Verbindung beleuchtet wurden, betonte die 
Curonia, daß ein Sittlichkeitsprincip nicht im Ge
gensatze zu den bestehenden Corporationen gedacht 
werden dürfte, denn diese seien ebenfalls der Ueber
zeugung, daß nur auf dem Boden wahrer Sittlich
keit ein wahres Burschenleben sich zn entfalten ver
möge. Was das specifisch christliche Sittlichkeitsprincip 
anbetreffe, so müsse das, bei dem undurchbildeten 
Glaubensstadium der Studenten im Allgemeinen, 
Sache des einzelnen Individuum sein und bleiben. 
Dem christlichen Streben des einzelnen Individuum 
aber legten die bisherigen corporativen Institutionen 

kein Hinderniß in den Weg. Es sei also durchaus 
kein dringendes Bedürfniß, welchem durch die Grün
dung der Arminia abgeholfen werde, ein Grund we« 
Niger, Nutzen von ihr zu erwarten. Die schädlichen 
Seiten dagegen lägen auf der Hand, da nach den 
bisherigen Erfahrungen ein Bruch innerhalb des 
Chargirten-Convents leicht die Auflösung desselben 
herbeiführen könne. Zum Schluß bemerkte die Curo
nia, daß Alles, was sie gegen die Arminia vorge
bracht hätte, vorherrschend nur auf den Eintritt der
selben in den Chargirten-Convent zu beziehen sei.

Die Curonia gab den Ausschlag: die Arminia 
wurde nicht in den Chargirten-Convent ausgenommen. 
Sie ersuchte nun den Chargirten-Convent, sie als 
eine „Burschenverbindung", ohne Sitz und Stimme 
im Chargirten-Convent, anzuerkennen, d. h. ihr Far
ben zu gestatten, ihre Ehrenrichter anzuerkennen und 
denselben eine Abschrift der „Allgemeinen Re
geln" (des „Allgemeinen Comments") zu geben. 
Der Chargirten-Convent erklärte sich jedoch da
gegen und nahm den Vorschlag der Estonia an, un
ter die „Allgemeinen Regeln" die Sätze aufzunehmen:

1) „Corporationen können nur als 
Glieder des Chargirten-Convents exi- 
st i r e n.

2) „Corporationen, welche sich den 
Beschlüssen des Chargirten-Convents 
nicht fügen, verlieren nicht, wie bisher, 
bloß Sitz u n d Stimme auf demselben, 
sondern sind aufzulösen."

Doch die Arminia gab sich nicht sobald zufrieden 
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und ging von Neuem mit dem Gesuch an den Char- 
girten-Convent, sie wenigstens als eine „Burschen
gesellschaft oder Burschenverbindung Arminia" ohne 
korporative Formen anzuerkennen und ihr dadurch 
ein öffentliches Existenzrecht einzuräumen. Selbst das 
wurde ihr nicht zugestanden, wohl weil der Chargir- 
ten-Convent keinen Präcedenzfall für derartige Ver
bindungen schaffen wollte. Doch stellte er sich so, 
daß er den zur Arminia zusammengetretenen Bur
schen in ihrem Zusammenhalten und auf innere An
gelegenheiten beschränkten Wirken nicht hinderlich in 
den Weg trat.

Nach längerer Zeit wurde in der Wildenwelt 
wieder der Wunsch rege, an den Verhandlungen des 
Chargirten-Conveuts theilzunehmen, ein Bestreben, 
das völlig gerechtfertigt und verständlich ist, nur 
leider, wie der Erfolg gelehrt hat, nie zu praktischen 
Resultaten geführt hat. Eine Anzahl von etwa 120 
Wilden richtete am 26. September an den Chargirten- 
Convent das Ansuchen, ihnen auf Grund der statuirten 
Gleichberechtigung aller Bursche eine Wildenv ertr e- 
t u n g einzuräumen. Dieselbe hätte drei Repräsentanten 
auf den Chargirten-Convent zu entsenden u. ihre eigenen 
Untersuchungs- und Ehrenrichter zu wählen. Diese Zu
geständnisse wurden den Wilden mit großer Bereitwillig
keit gemacht, nur wurden ihnen nicht, wie sie ihrer gro
ßen Anzahl wegen verlangt hatten, zwei Stimmen auf 
dem Chargirten-Conveut, sondern blos eine bewilligt. 
Die Vereinigung sollte den Namen „Die Sec- 
tionen" führen und jeden Burschen im engeren 
Sinne, gegen dessen Honorigkeit Nichts vorläge, als 

stimmberechtigt aufnehmen. Sie sollte aufhören, zu 
existiren, sobald die Zahl ihrer Glieder 80 nicht er
reichte.

Die Arminia gab die Hoffnung, den Chargirten- 
Convent doch schließlich für sich zu gewinnen, nicht 
auf und erneuerte ihr Gesuch um Bestätigung im 
Laufe des Jahres 1863 zwei mal, jedoch ohne Er
folg. Schließlich ging sie so weit, ein Gesuch einzu
reichen, in welchem sie darauf antrug, als Zusatz zu 
den „Allgemeinen Regeln" über Bestätigung einer
neuen Corporation, festzustellen: „Die Abstim
mung von Seiten des Chargirten-Convents über eine 
neu zu stiftende Verbindung geschieht nicht nach Maß
gabe subjektiver Sympathien und eigener Interessen, 
sondern nach der Frage, die nach ihrer eigenen mo
ralischen Ueberzeugung zu beantworten ist, ob die 
neuzustiftende Verbindung mit den Grundprincipien 
der „Allgemeinen Regeln" zusammenstimmt? Was 
die Arminia betreffe, so wolle sie durchaus nicht in 
Gegensatz zu den bestehenden Corporationen treten, 
halte vielmehr ein einträchtiges Zusammenhalten für 
durchaus möglich. Eine Corporation, welche innerer 
Lebenskraft ermangele, könne ja leicht wieder auf
gelöst werden; der Chargirten-Convent möge des
halb dem Gerichte der Geschichte vertrauen, denn die 
Geschichte und das Leben seien durchaus gerecht.

Es sollte sich im Verlaufe der Zeit zeigen, daß die 
Arminia sich mit dieser schönen Phrase selbst ihr 
Urtheil gesprochen hatte. Was ihr Gesuch um Schaf
fung jenes Zusatzes zu den „Allgemeinen Regeln" anbe
traf, so wurde es selbstverstäudlich zurückgewiesen, da 
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die Antragsteller, als außerhalb jeder Verbindung 
mit dem Chargirten-Convent stehende Wilde, durch
aus nicht zu derartigen Vorschlägen berechtigt waren.

Das Jahr 1864 brachte die Curonia in einen 
ernsten Zwiespalt mit dem Chargirten-Convent. Die 
Ursache davon war die Umgestaltung des bestehenden 
Gerichtsverfahrens, welche sich an den Namen des 
,,B u r s ch e n ger i ch ts" knüpft.

Die bereits 1850 von der Curonia vertretenen 
Ideen zur Einführung eines vollständigen Geschwor
nengerichts-Verfahrens waren allmälig in immer
weiteren Burschenkreisen lebendig geworden, während 
die Curonia mehr und mehr von ihnen zurückgekom
men war und schließlich eine strict entgegenstehende 
Anschauung vertrat. Im Laufe des Jahres 1863 
wurden die verschiedensten Meinungen und Vor
schläge über eine Abänderung des Gerichtsverfahrens 
laut. Namentlich trat die Estonia für eine radicale 
Umgestaltung des Gerichtsverfahrens ein, indem sie 
hervorhob, daß der Richter, um in einer Sache rich
tig zu entscheiden, nothwendiger Weise in Berührung 
mit den Betheiligten treten müsse. Da dies nun 
dem ganzen Chargirten-Convent unmöglich sei, so sei 
es nothwendig, ein Forum aus einer bestimmten An
zahl von Burschen, ein Burschengericht, zu bilden, 
welches inappellabel zu entscheiden hätte. Dem ge
genüber verfochten Curonia und Fraternitas Rigensis 
die Sätze, daß in der Burschengemeinschaft das Rich
ten über den Einzelnen nur der Allgemeinheit zuste
hen dürfe und daß dabei ein gerechtes Urtheil nach 
moralischer Ueberzeugung wohl möglich sei. Die Cu

ronia proponirte schließlich, der Untersuchungs-Com
mission das Recht zu ertheilen, den Thatbestand de
finitiv festzustellen, während es den Conventen, nach 
wie vor, überlassen bleiben müsse, das „Schuldigt 
oder „Unschuldig" und das Strafmaß zu bestimmen. 
Im Uebrigen sei sie nicht gewillt, in einer princi
piellen Frage sich der Majorität des Chargirten-Con- 
vents zu fügen. Die Entscheidung über die Anstän
digkeit eines Burschen könne nicht wenigen Richtern 
in die Hand gegeben werden.

Doch der Chargirten-Convent entschied im Sinne 
der Estonia und beschloß, eine Commission zur Fest
stellung der Burschengerichts-Ordnung niederzusetzen. 
Daraus richtete die Curonia am 17. März ein Schrei
ben an die einzelnen Convente, in welchem sie er
klärte, daß sie nach der von drei Conventen beschlosse
nen Realisirung des Projectes der Estonia, welches den 
Grundprincipien der „Allgemeinen Regeln" ebenso sehr, 
wie den Ueberzeugungen der Curonia widerspreche, 
die „Allgemeinen Regeln" in ihrer bindenden Gewalt 
für aufgehoben und den Chargirten-Convent für- 
rechtlich aufgelöst erachte. Sie ihrerseits würde als 
alleinstehende, aber den übrigen gleichberechtigte 
Corporation weiter fortbestehen. Eine jede Ver
fassung der Burschenwelt müsse nothwendiger 
Weise zweierlei geben: einmal Grundlagen, mit 
denen sie stehe oder falle, und dann konsequent 
aus diesem Princip folgende Gesetze, die nach den 
Bedürfnissen der Majorität geändert werden könnten. 
Nur in dieser Zweitheiligkeit könne diese Verfassung 
garantirt werden, ein anderes Verhältniß könne nicht
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bestehen, denn es sei eines denkenden Mannes un
würdig, ohne Garantien von der Allgemeinheit zn 
erhalten, sich an die veränderliche Meinung für alle 
Zeiten zu binden. Die Grundprincipien jener Ver
fassung könnten nur geändert werden mit Ueberein
stimmung aller Glieder, im anderen Falle trete Will
kür ein. Die Curonia habe immer nur die Grund
principien und die daraus consequent gefolgerten Ge
setze garantirt, nie alle beliebigen Beschlüsse des 
Chargirten-Convents. Ein Grundprincip der ^Allge
meinen Regeln" habe sie aber stets darin gesehen, daß 
man jeden Burschen zu einem selbständigen Manne 
machen wolle, der selbst das Urtheil über sich und Andere 
spricht und sich nicht von 12 oder 15 Burschen seine 
Stellung anweisen läßt. „Wollen die drei Convente 
(sc. Estonia, Livonia und Sectionen, die für das Bur
schengericht gestimmt hatten) das Princip nicht mehr 
anerkennen, so hat die Curonia kein Mittel mehr in 
der Hand, sie daran zu hindern, sie kann nur ihr 
Recht wahren, indem sie eine feste Ueberzeugung ver
tritt, die in der ernsten Thätigkeit eines halben Jahr
hunderts Wurzel geschlagen hat."

In einem weiteren Schreiben erklärte die Curo
nia, durchaus keine Schriften an den Chargirten- 
Convent richten zu können oder vom Chargirten- 
Convent anzunehmen. Falls ein Convent mit ihr 
in Verbindung treten wolle, so möge er seine Schrif
ten direct an den Convent der Curonia richten.

Auf Grund dieser Schriften löste der Chargirten- 
Convent die Curonia am 20. März 1864 auf. Die
ser Beschluß wurde der Curonia durch einen Char-

girten der präsidirenden Corporation übermittelt. Sie 
schickte sofort einen Protest ab, in welchem sie er
klärte, sie sei keineswegs gesonnen, den Beschlüssen 
der Estonia, Livonia, Fraternitas Rigensis und der 
Sectionen nachzukommen. Sie löse sich nicht auf und 
protestire gegen jeden willkürlichen Eingriff in ihre 
Rechte. Ein von den Gliedern der Curonia unter
zeichnetes Schreiben erklärte, daß die Unterzeichneten 
die in der Schrift der Curonia enthaltene Erklärung 
in allen Puncten als ihrer Ueberzeugung conform 
anerkannten.

. Bald nach dem Ausscheiden der Curonia brach
ten die Sectionen einen Entwurf zur Wiedereinfüh
rung des Repräsentanten-Convents ein, da eine der
artige Verfassung, wenn nicht praktisch die beste, so 
doch principiell die richtigste sei, da sie dem demo
kratischen Princip die vollkommenste Rechnung trüge. 
Wie vorauszusehen war, wurde der unzeitgemäße 
Vorschlag von allen übrigen Conventen verworfen. 
Die Sectionen erklärten darauf, daß es ihnen un
möglich sei, ohne sich einen moralischen Zwang auf
zuerlegen, länger im Chargirten-Convent zu verblei
ben, nachdem eine so große Divergenz in den prin
cipiellen Fragen zu Tage getreten sei.

Man ist versucht anzunehmen, daß diese Selbst
auflösung der Sectionen im Grunde in Folge der 
inneren Schwäche und Haltlosigkeit aller Wildenver
bindungen erfolgte und daß die Nichtannahme ihrer 
Proposition blos den willkommenen Vorwand abgab.

Unterdessen war die Burschengerichts- 
Ordnung (namentlich auf dem Chargirten-Con- 

Kr.ius. Dorp. Charg.-Conv. 4.
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vent vom 14. Sept. 1864) festgesetzt worden und in 
Kraft getreten. Ihre Grundzüge waren folgende:

Das Burschenge richt ist das richtende 
ii ii D strafende Foru m des Chargirten- 
Convents. Das Bnrschengericht hat die Pflicht, 
jede von Burschen anhängig gemachte, oder gegen 
Bursche gerichtete Klage anzunehmen. (Die Juris
diction in Sachen zwischen Burschen, die Glieder
einer und derselben Corporation find, bleibt den resp. 
Conventen Vorbehalten, mit Ausnahme der Fälle, die 
durchaus öffentliche zu nennen find unv zugleich Un- 
honorigkeit involviren.) Das Burschengericht besteht 
aus je drei Gliedern jeder mit Sitz und 
Stimme im Chargirten-Convent be
rechtigten Körperschaft*)  Die Convente 
müssen den von ihnen gewählten Richtern das Eh
renwort a b n e h m e n, nach bestem Wissen 
und Gewissen zu entscheiden. Die Bur- 
schenrichter wählen aus ihrer Mitte einen Präses, 
welcher die Versammlungen zu leiten, Ruhe und 
Ordnung aufrecht zu erhalten, den Parten und Zeu
gen jede Verletzung des Anstandes zu verweisen hat, 
und einen Protokollführer. Eine ordent
liche Sitzung flndet in den ersten Tagen jedes 
Monats Statt. Die ordentliche Sitzung ist 
öffentlich; jedem Burschen steht der Zutritt zu 
ihr frei. In jeder Sache wird der Klagepunct von 
dem Kläger in Uebereinstimmung mit den Burschen- 
richtern fixirt; stimmen sie nicht überein, so gilt der 

*) Jetzt: je zwei
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Klagepunct, der vom Burschengericht fixirt wurde. 
Die Strafen, die das Burschengericht verhängt, 
sind Warnung, Verweis, temporärer und 
perpetueller Ausschluß.

Die Entfernung der Curonia verschaffte der A r - 
minia die A u f n a h m e in den Chargirten- 
Convent. Der Chargirten-Convent beschloß näm
lich, eine „Allgemeine Regel" zu schaffen, die früher 
durch oen Widerstand der Curonia gefallen war, 
nach welcher jede neue Corporation zu bestätigen 
sei, sobald wenigstens dreißig Bursche im engeren 

► Sinne, gegen deren Honorigkeit Nichts vorläge, die 
„Allgemeinen Regeln" mit ihrem Ehrenwort garantir- 
ten und versprächen, die Interessen des Burschenle
bens nach außen und innen zu fördern und über 
die Anständigkeit ihrer Glieder zu wachen. Natürlich 
meldete sich daraufhin sofort die Arminia zum Ein
tritt in den Chargirten-Convent. Doch traten ver
schiedene Zwischenfälle ein, welche die Aufnahme ver
zögerten. Als diese endlich erfolgte, waren die Unter
handlungen mit der Curonia bereits so weit gediehen, 
um dieser den Wiedereintritt in den Chargirten-Con
vent zu ermöglichen, so daß seltsamer Weise Arminia 
und Curonia, diese beiden Antipoden, an einem und 
demselben Tage in den Chargirten-Convent eintraten 
(3. März 1865).

Das Zerwürfniß innerhalb des Chargirten-Con- 
vents hatte allgemeines Aufsehen erregt und auch die 
Blicke der Universitäts-Obrigkeit auf sich gelenkt. Der 
Prorector G. v. Dettingen namentlich interessirte sick
lebhaft für einen Ausgleich und hatte deshalb mit

4'
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den Chargirten der einzelnen Corporationen verschie
dene Unterredungen, in welchen er ihnen eine Appella- 
tion vom Burschengericht nahe legte. Ein Theil des 
Chargirten-Convents schien in der That einzusehen, 
daß er zu weit gegangen, namentlich faßte die Livo- 
nia schon früh die Möglichkeit einer Verständigung 
in's Auge und proponirte, falls einem Beklagten 
eclatantes Unrecht geschehen, das Urtheil mit Zu
stimmung des Chargirteu-Convents zu casfiren und 
die Sache einem neuen Burschengericht zu übergeben. 
Doch fand dieser Vorschlag keinen Anklang.

Anfang 1865 war der Wunsch nach einer Ver
ständigung auf beiden Seiten ein allgemeiner ge
worden. Der Chargirten-Convent knüpfte Verhand
lungen mit der Curonia an, worauf diese als Grund
lagen einer Vereinbarung festsetzte:

1) „Die Untersuchungs-Commission 
besteht aus je drei Gliedern jedes Con
vents, welche die Verhandlungen zu 
leiten, das „Schuldig" und das Straf
maß auszusprechen haben.

2) „Ueber diesem Gericht steht als 
obere Instanz ein aus den Convents- 
Gliedern, welche persönlich den Ver
handlungen der U n t e r s u ch u n g s - C o m - 
m i s s i o n b e i g e w o h n t haben, zusammen- 
g e s e tz t e s „A p p e l l a t i o n s - G e r i ch t".

3) „Das Recht der Appellation ist in 
die Hände der direct Betheiligten und 
jeder einzelnen Corporation.gelegt. 
Ob aber Appellation zulässig sei, ent

scheidet der C h a r g i r t e n - C o n v e n t in 11 
Stimmengleichhei t."

Diese Puncte wurden von den übrigen Conven
ten als Grundlagen einer Vereinbarung angenommen 
und in folgender Fassung zu einer allgemeinen Norm 
erhoben:

„Ueber dem Burschengericht steht als Ober- 
Instanz ein Appellations-Gericht, in 
welchem nach Conventen entschieden 
wird; die einzelnen Convente find dabei gehalten, 
nur solchen ihrer Glieder das Stimmrecht zu geben, 
welche den Verhandlungen beigewohnt haben. Das 
Recht, um Appellation n a ch z u s u ch e n, 
steht jedem Convent und dem Beklag
ten zu; über die Zulässigkeit der Appellation ent
scheidet der Chargirten-Convent mit Stimmenmehr
heit und Stimmengleichheit."

Schon vorher hatten die einzelnen Convente der 
Curonia die Annahme der Grundlagen garantirt. 
Daraufhin erklärte die Curonia, daß sie in den ihr 
von den übrigen Conventen zugekommenen Schriften 
eine officielle Garantie erhalten zu haben glaube, 
und machte die Anzeige: „Endesunterzeichnete Bur
sche, welche die Curonia bilden, wünschen Sitz und 
Stimme im gegenwärtigen Chargirten-Convent, den 
Estonia, Livonia und Fraternitas Rigensis bilden, zu 
haben, indem sie die augenblicklich geltenden „Allge
meinen Regeln" garantiren." Der definitive Eintritt 
erfolgte unmittelbar darauf.

Doch sollte die Burschengerichts-Angelegenheit noch 
nicht sobald zur Ruhe kommen. Die Curonia ver-
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suchte fort und fort, ihre Anschauungen zur Geltung 
zu bringen, wonach nur der Allgemeinheit das Ur
theil über den einzelnen Burschen zustande. Auch die 
Nigensis vertrat diesen Standpunct, denn der Char- 
girten-Convent repräsentire das allgemeine Rechtsbe
wußtsein, sei das Organ des Rechts und der Gesetz
kenntniß. Eine Garantie für ein richtig gefälltes 
Urtheil sei nur dann geboten, wenn der Chargirten- 
Convent selbst gerichtet habe.*)

*) Schließlich gelang es denn den vereinten Bemühungen 
der Leiden Corporationen, die Bestimmung durchzubringen, 
daß dem Chargirten-Convent in seiner Gesammt
heit das endgiltige Urtheil zustehe. (Chargirten- 
Convente vom 10. Oct. 1867, vom L Mai 1870 und vom 25. 
Nov. 1871.).

Schon das Jahr 1866 brachte die Auflösung 
der Arminia. Diese Corporation hatte sich theils 
durch ihre, einer jeden radicalen Abänderung der 
Burschen-Verfassung das Wort redenden Principien, 
theils durch den Geist ihrer Glieder, welche inmitten 
des frischen, fröhlichen Studentenlebens als gar zu 
sehr von des Gedankens Blässe angekränkelt erschie
nen, bei bet übrigen Studentenschaft durchaus in 
Mißcredit gesetzt. Die Animosität gegen sie trat 
besonders zu Tage bei Gelegenheit des am 21. April 
1866, dem Stiftungstage der Universität, von den 
vier alten Corporationen auf dem Dome veranstal
teten Burschenaufzuges. Hier wurden bei den üblichen 
Wechselgesängen beißende Spottverse auf die Ar
minia gesungen. Das veranlaßte ein Schreiben der 
Arminia an den Chargirten-Convent, in welchem sie
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den Thatbestand mittheilte und darum nachsuchte, 
ihr für.diese „öffentliche Beleidigung" Genugthuung 
zu verschaffen. Auf Vorschlag der Fraternitas Ri- 
gensis wurde jetzt folgendes Protocoll-Dictat abgege
ben: „Der Chargirten-Convent giebt zu Protocoll, 
daß er das Betragen einzelner Bursche bei Gelegen
heit des Wechselgesanges am 21. April auf dem Dome 
als dem Princip der Burschikosität und der Würde 
des Chargirten-Convents durchaus unangemessen be
zeichnet."

Die Curonia nun suchte diese Gelegenheit zu 
einem Streiche gegen die verhaßte Corporation zu 
benutzen. Sie richtete an den Chargirten-Convent die 
Anfrage, ob eine Corporation, die alle Achtung bei 
der übrigen Burschenwelt vollständig verloren habe, 
noch weiter im Chargirten-Convent existiren könne 
und ob das bei der Arminia der Fall sei. Im Be
jahungsfälle proponire die Curonia die Auflösung 
der Arminia. — Aus dieses Schreiben antwortete die 
Arminia, die Curonia hätte ihr eigenes Urtheil mit 
dem der übrigen Burschenwelt identificirt. „So lange 
die Arminia besteht, ist sie sich dessen stets klar be
wußt gewesen, wodurch allein sie sich die innere Ach
tung und Anerkennung der Curonia in deren jetziger 
Fassung zu erwerben vermöchte. Dabei handelt es 
sich aber freilich um Dinge, die der Idee der Armi
nia so diametral entgegengesetzt sind, daß, falls es 
wirklich dazu kommen sollte, daß die Arminia sich 
der aufrichtigen Achtung und inneren Anerkennung 
auch seitens der Curonia erfreuen dürfte, dieser Tag 
für sie zugleich nothwendig der Tag ihrer Selbstauf- 
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lösung wäre." — Die Curonia erklärte darauf, sie 
hätte geglaubt, daß nach den Vorgängen am 21. 
April eine Corporation auch nicht einen Tag mehr 
im Chargirten-Convent bleiben könnte, dessen größere 
Hälfte seiner Glieder eine solche Mißachtung gegen 
sie bekundet hätte, wie es weder vorher geschehen sei, 
noch auch nachher sich ereignen werde. Die Curonia 
könnte sich ihrerseits in solch' einem Falle ein Zu
sammengehen mit dem Chargirten-Convent nicht mehr
denken. Auch die Rigensis gab zu verstehen, daß die 
Vorfälle auf dem Dom „unter Umständen die Selbst
auslösung einer Corporation hätten herbeisühren kön
nen" , während sie dagegen auftrat, daß der Char
girten-Convent einen derartigen Schritt unternehmen 
könnte. Man könne der Arminia nicht nachweisen, 
daß ihre neue Richtung, so sehr sie auch allen ein
gewurzelten Anschauungen zuwiderlaufe, unvereinbar 
mit der Vertretung der Principien der Burschikosität 
sei. Der Chargirten-Convent habe der Arminia Nichts 
vorzuwerfen. — Bald darauf lief eine Schrift der 
Arminia ein, in welcher sie erklärte, es hätte bei ihr 
von vornherein festgestanden, daß sie nach den Vor
gängen vom 21. April ihr bisheriges Verhältniß 
zum Chargirten-Convent unbedingt abbrechen müsse. 
Vorher hätte ihr aber noch die Pflicht obgelegen, daß 
die „Allgemeinen Regeln", die nicht von Einzelnen, son
dern von einer zahlreichen Masse mit Füßen getreten 
worden seien, als Zügel gegen unburschikose Ausbrüche 
jeder Art restituirt würden. Ihr sei dafür Genug
thuung geworden, nicht jedoch für die unerhörte Be
leidigung, welche in der unmotivirten Proposition 

der Curonia liege, die Arminia aufzulösen. Sie 
scheide daher aus dem Chargirten-Convent mit dem 
Bewußtsein, daß das Recht auf ihrer Seite sei, daß ihr 
dasselbe auch nicht vorenthalten worden wäre, wennsiedie 
entsprechende äußere Macht hätte, demselben Nachdruck 
zu geben gegenüber den Corporationen, bei denen 
das Rechtsgefühl durch die ihnen zu Gebote stehende 
äußere Macht ersetzt werde. Die Arminia löse sich 
daher auf und gebe ihre bisherige Stellung im 
Chargirten-Convent mit Vorbehalt von Namen, 
Wappen und Farben auf. — Die Curonia richtete 
jetzt ein Schreiben an den Chargirten-Convent, in 
welchem sie erklärte, sie glaube die Anzeige von der 
Arminia nicht entgegennehmen zu dürfen, da durch 
ihre letzte Schrift die Stellung dieser Corporation 
zum Chargirten-Convent wesentlich geändert sei. Die 
Arminia habe unverhohlen die gehässigsten Anschul
digungen gegen einzelne Glieder des Chargirten-Con- 
vents verlautbart, welche diese Glieder der Vertretung 
im Chargirten-Convent unwürdig machen würden, 
wenn sie sich als begründet erwiesen. Der Convent 
der Arminia glaube dies dem Chargirten-Convent 
ohne Weiteres vorwerfen und dennoch von ihm ver
langen zu können, daß er ihr gestatte, sobald es ihr 
beliebe, sich mit ebendenselben Gliedern wieder zu 
verbinden. Zudem liege die Proposition zur Auflö
sung der Arminia vor, aus welchen Gründen eine 
Selbstauslösung nicht gestattet werden dürfe.

Der Chargirten-Convent beantwortete darauf die An
fragen der Curonia entgegengesetzt dem Sinne der Frage
stellung, löste jedoch die Arminia auf Grund ihrer den 



58 59

Chargirten-Convent beleidigenden Schrift am 22. Mar 
1866 auf.

1867 faßte der Chargirten-Convent den gewiß 
segensreichen Beschluß, d e n p e r p e t u e l l e n A u s - 
schluß aufzuheben und das Maximum des 
Ausschlusses auf die Dauer von zehn Jahren zu be
schränken. Das bisherige Verfahren hatte, wie in 
der Debatte angeführt wurde, die Möglichkeit einer 
Versöhnung des Schuldigen mit dem Gesetze der 
Sittlichkeit ausgeschlossen. Leugnete man diese Mög
lichkeit, so verzweifelte man zugleich an der Frei
heit des menschlichen Willens, und welcher Richter 
hätte mehr Ursache als die Burschenwelt, die Mög
lichkeit einer Sinnesänderung zu berücksichtigen. 
Zudem war doch wohl, wie ebenfalls bemerkt wurde, 
die Art und Weise des Untersuchungs- und Straf
verfahrens eine zu unvollkommene, als daß der 
Chargirten-Convent es auf sich nehmen konnte, auch 
wenn die Sache noch so klar zu liegen schien, ein 
Anathema über den Schuldigen auszusprechen, dessen 
Giltigkeit das Leben des Betroffenen überdauerte, 
eine Strafe zu verhängen, die dem Betroffenen die 
Möglichkeit einer Rehabilitirung rauben mußte, ihm 
gleichsam eine moralische Todesstrafe zu dictiren.

Ein Gegensatz, in welchen die eine Hälfte des 
Chargirten-Convents zur anderen trat, veranlaßte 
die Selbstauslösung der F r a t e r n i t a s 
R i g e n si s.

Als es sich um Anbringung einer Klage gegen 
das Plenum des Burschengerichts handelte, stellten 
sich Livonia und Estonia derart, daß die Burschen

richter, als von den einzelnen Conventen gewählte 
Beamte, nur von ihren Conventen zur Rechenschaft 
gezogen werden könnten, während Curonia und Ri- 
gensis betonten, daß die Burschenrichter Beamte des 
Chargirten-Convents seien und durch sein Forum 
gerichtet werden müßten. Das Gleiche müsse für 
Chargirte und Ehrenrichter gelten. Es war un
zweifelhaft, daß die letztere Auffassung der Einheit
lichkeit des Chargirten-Convents besser entsprach. 
Als sich nun darüber eine aussichtslose Controverse 
entspann, proponirte die Fraternitas Rigensis, um 
eine Verständigung herbeizuführen, dem Chargirten- 
Convent wenigstens die Schuldigsprechung anheim
zustellen , den einzelnen Conventen dagegen das 
Strafmaß zu überlassen. Als auch das nicht durchging, 
schlug sie vor, die Vergehen der Chargirten-Convents- 
Beamten durch das Burschengericht untersuchen und be
strafen zu lassen, und erklärte zugleich, daß ihrein weiteres 
Nachgeben in dieser Sache unmöglich wäre, was 
aber dennoch keine Majorität auf dem Chargirten- 
Convent zu Stande brachte. In beiden Fällen war 
die Rigensis nur von der Curonia unterstützt wor
den. Darauf gab die Rigensis am 17. April 1868 
zu Protocoll, daß, da in einer principiellen Frage 
der Chargirten - Convent sich außer Stande sehe, 
eine Einigung herbeizuführen, es ihr unmöglich sei, 
bei Stimmengleichheit ihr Princip: „Die Chargirten- 
Convents-Beamten competiren vor den Chargirten- 
Convent" aufzugeben. „Unter solchen Umständen 
scheidet die Fraternitas Rigensis aus dem Chargir
ten-Convent mit dem Bewußtsein, in dieser Debatte 
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durch größtmöglichste Nachgiebigkeit das Ihrige 
gethan zu haben, und löst sich mit dem Vorbehalt 
von Namen, Farben und Wappen auf."

Die Spaltung sollte nicht allzu lange dauern. 
Sils eine Proposition der Curonia, die Vergehen 
der Chargirten-Convents-Beamten durch das Bur
schengericht untersuchen und durch die einzelnen Con
vente bestrafen zu lassen, wobei ihre Nichtergewalt 
als ein vom Chargirten-Convent übertragenes Recht 
erscheine, angenommen wurde, erlangte die Fraternitas 
Rigensis dadurch die Möglichkeit, wieder in den 
Chargirten-Convent einzutreten, was am 18. Sepr. 
1868 geschah. Erst 1875 gewann die Anschauung 
die Oberhand, daß die Chargirten-Convents-Beamten 
nur vom Chargirten-Convent als Gesammtheit be
straft werden könnten, daß dem Chargirten-Convent 
sogar das Recht zustehe, sie nöthigenfalls abzusetzen.

Die in Dorpat studirenden Russen überraschten 
plötzlich den Chargirten-Convent durch die Anzeige 
von der Reconstitnirung der Ruthenia, doch wurde 
die Wiederherstellung vorläufig nicht anerkannt, da 
in solchen Fällen die Einwilligung der Mehrzahl 
der Auflöser erforderlich ist. Als später die Bestim
mung getroffen wurde, daß zur Reconstituirung einer 
Corporation wenigstens zwanzig Bursche im engeren 
Sinne erforderlich wären, mußten die Russen ihre 
Absichten aufgeben, da sie nicht die nöthige Anzahl 
zusammenbringen konnten. Doch blieben sie seit 
dieser Zeit in besserem Einvernehmen mit dem Char
girten-Convent.

Ende 1868 beschlossen drei Convente (Curonia, 
Estonia und Livonia) die A bän deru ng der 
bisherigen Verfassung und die Ein - 
f ü h r u n g einer neuen, w e l ch e es ermög- 
lichen sollte, mündlich und oh ne Cor- 
po r a t i o n s - U n t e r s ch i e d e zu verhandeln. 
Doch als eine zu diesem Zweck niedergesetzte Com
mission einen positiven Vorschlag ausarbeiten sollte, 
erwies sich das Unpraktische des ganzen Projects, 
da die Commission zu keinem Resultat kommen 
konnte und schließlich die eine Hälfte erklärte, lieber 
die alte Verfassung beizubehalten, als die gegnerischen 
Vorschläge annehmen zu wollen. Ohne Zweifel 
hätte die Durchführung des Planes der Einheit des 
Chargirten-Convents nach außen die letzte Weihe 
gegeben, doch stieß sie sich an zu großen Schwierig- 
keilen. Ganz abgesehen davon, daß bei mündlichen 
Verhandlungen die Geister gewiß noch heftiger auf
einanderplatzen konnten, als bei den bisherigen schrift
lichen, war es ganz unmöglich, einen wirklichen Ge
neral-Convent, aus allen Corporellen und wo möglich 
noch vielen Wilden zusammengesetzt, zu Stande zu 
bringen. Wurde ein Delegirten-Convent eingeführt, 
so gaben die Corporationen, wie die Rigensis her
vorhob, damit ihre wichtigste Prärogative, die der 
Gesetzgebung, aus der Hand und sanken zu bloßen 
gesellschaftlichen Vereinen herab. Dann war es auch 
möglich, daß die Burschenwelt gegen ihre Anschau
ungen durch den Delegirten-Convent regiert wurde. 
Falls sich jedoch der Chargirten-Convent ein Bestä
tigungsrecht der Beschlüsse des Delegirten-Convents
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vorbehielt, so war das ganze schriftliche Verfahren 
mit seinem schleppenden Gange nicht abgeschafft.

1872 ging an den Chargirten-Convent von Sei
ten des CH argirt e n-Con vents der Riga- 
schen Polytechnikerschaft der Vorschlag ein, 
ein gegenseitiges Satisfactions-Ver- 
hältniß herzustellen. Nach längeren Verhandlun
gen kam im Jahre 1874 eine Convention zu 
Stande, nach welcher Studenten und Polytechniker 
sich gegenseitig Satisfaction zu geben und sich bei 
Collisionsfällen einem Schiedsgericht zn unterwerfen 
haben. Falls in der Reißerei regelwidrige Handlun
gen vorgefallen sind, so hat das Schiedsgericht das 
Recht, beim competenten Forum zu klagen. Die 
beiden Chargirten-Convente zeigen sich gegenseitig 
die Ausschlüsse mit Angabe des Grundes an.

A nt 2. Sept. 1873 verließ die Euro - 
n i a den Chargirten-Convent (aus welchen 
Gründen, kann hier nicht näher ausgeführt werden) 
und nahm eine abgesonderte Stellung ein, worauf 
sie aus Antrag des Chargirten-Convents durch die 
Universitäts-Obrigkeit aufgelöst wurde. Die Erbit
terung war auf beiden Seiten eine große und der 
Riß scheinbar unheilbar. Doch war glücklicher Weise 
die Erkenntniß schon in den weitesten Kreisen le
bendig geworden, daß die vier Landsmannschaften 
auf einander angewiesen wären und das Fehlen auch 
nur eines Gliedes den übrigen zum Nachtheil und 
Schaden gereichen müsse. Daher wurde von ver
schiedenen Seiten rührig an einer Versöhnung ge
arbeitet. In einem Collectivschreiben der Rigaschen 

Philister jeder Farbe an die beiden Parteien hieß 
es: „Legt den Conflict bei, Ihr müßt ihn bei
legen, Ihr seid es Euch selbst, Ihr seid es uns, 
Euren Philistern, und Ihr seid es vor Allem unserer 
Universität, dem besten Heiligthum, das wir zu hü
ten und zu wahren haben, schuldig! .... Laßt 
nicht bei Euch, deu Trägern der Zukunft, den Zwie
spalt die Oberhand über das Bewußtsein der Zu
sammengehörigkeit gewinnen! Darum schließt Frie
den und haltet ihn höher, als bisher, es werden Euch 
dafür, seid versichert, Eure Philister Alle und es 
wird Euch vor Allem unsere Alma mater danken!"

In erster Linie waren es natürlich die Philister, 
welche die hochgehenden Wogen der Zwietracht zu 
beschwichtigen suchten. Doch auch die Spitzen der 
Universität nahmen Anlaß, den entzweiten Theilen 
nahe zu legxn, wie sehr der vorliegende Fall in 
seinen Consequenzen schädlich wirken könne und wie 
nothwendig eine Aussöhnung sei.

Solche Erwägungen mußten schließlich die Ober
hand über die Feindseligkeit der Parteien gewinnen, 
obgleich sie sich in Schriften und Protocolldictaten 
fest genug gerannt hatten. Daß es trotzdem zu 
einer Aussöhnung kam, zeugt von dem gesunden 
Geist des Dorpater Burschenthums. Anfang 1874 
kam ein Vergleich zu Stande und die Curonia wurde 
wieder in den Chargirten-Convent ausgenommen.

Am 6. Oct. 1873 war eine neue Verbindung in den 
Chargirten-Convent eingetreten, der Wi lden - V er- 
band, welcher es sich zur Pflicht machte, die In
teressen der Wildenwelt zu vertreten und ihr eine 



Theilnahme am Burschenregiment zu ermöglichen. 
Eine derartige Verbindung war an sich sehr wün- 
schenswerth, nur hätte sie es sich angelegen sein 
lassen sollen, in Eintracht und Harmonie mit den 
übrigen Gliedern des Chargirten-Convents zu ar
beiten und zu wirken. Da der Wilden-Verband aber 
sehr bald gegen die Landsmannschaften Front machte, 
so vermochte er natürlich nicht, ihnen gegenüber 
durchzudringen, und mußte aus dem Chargirten-Con- 
vent scheiden.

Schon das Ende des Jahres 1874 brachte 
seine Auflösung. Er hatte ein Schreiben an 
den Chargirten-Convent gerichtet, in welchem er 
ausführte, daß er sich nur gebildet hätte, um die
jenigen Studirenden Dorpat's in sich zu vereinigen, 
welchen es ihre Verhältnisse nicht erlaubten, in 
Corporationen einzutreten. Doch einzelnen Studi
renden sei es auch nicht möglich, die geringfügigen 
Opfer zu bringen, welche der Wilden-Verband an 
seine Mitglieder stelle, und sie sähen sich daher ge
nöthigt, in ihrer rechtlosen und unfreien Stellung 
zu verharren. Da dränge sich denn die Frage 
auf: „Sind denn diejenigen Nichtcorporellen, denen 
diese Lage unerträglich ist, gleichwohl verpflichtet, in 
derselben zu bleiben? Haben denn die Corporationen 
wirklich das Recht, von den Nichtcorporellen die Aner
kennung ihrer Gesetze zu verlangen und über dieselben 
zu herrschen"? Das Recht der gesetzgebenden und rich
terlichen Gewalt über die Nichtcorporellen könne doch 
den Corporationen nur dann zustehen, wenn es 
ihnen von competeuter Seite zuertheilt worden sei.

Die Competenz hiezu hätten aber nur die Nichtcor
porellen selbst und die Staatsregierung. Was die 
Nichtcorporellen anbeträfe, so sei der Umstand, daß 
sie sich bis jetzt gefügt hätten, nicht bindend für die 
Zukunft. Die Staatsregierung habe aber den Cor
porationen nur das Recht ertheilt, sich selbst zu 
regieren, denn der Titel des Reglements laute: 
„Regeln für die Corporationen un
ter den Studirenden der Dorpat er Uni
versität." Wohl heiße es im § 1: „Der Char
girten-Convent wird gebildet aus den Chargirten 
sämmtlicher Corporationen und hat die Aufgabe, 
gemäß den Entscheidungen aller einzelnen Corpo
rationen die allgemein giltigenBe- 
s ch l ü s s e f e st z u st e l l e n und zu all
gemeiner Anerkennung unter den 
Studirenden zu bringen." Unter allge
mein giltig sei jedoch selbstverständlich „nur für die 
Corporationen giltig" zu verstehen, (sie!) Der Aus
druck „unter den Studirenden" sei eine Ungenauig
keit, die sich durch den Umstand erklären lasse, daß 
das Wort „Corporation" vorher bereits zwei mal 
gebraucht sei. (!) Falls der Chargirten-Convent mit 
der Interpretation des Wilden-Verbandes nicht über
einstimme, so wäre von competeuter Seite eine 
Interpretation einzuholen. Dem Wilden-Verbande 
scheine es klar zu sein, daß dem Chargirten-Convent 
nicht das Recht zustehe, seine Macht auf alle Unter
gebenen des Universitäts-Staates auszndehnen, denn 
der Chargirten-Convent sei nur gewissermaßen ein 
„Club", eine geschlossene Gesellschaft innerhalb des

Kr.ius Derp. Eh.ir -Ccnv. 5
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Universitäts-Staates. Daß ferner die Herrschaft der 
Corporationen über die Nichtcorporellen mit der 
Burschenfreiheit im Widerspruch stehe, daß dieselbe 
Denjenigen, welchen sie ihre persönliche Freiheit 
schmälere, einen größeren Nachtheil als Vortheil 
bringe und daß endlich ihre Nothwendigkeit sich 
durchaus nicht fühlbar mache. Wenn nun dem 
Chargirten-Convent die Competenz nicht zustehe, über. 
die Nichtcorporellen zu herrschen, so sei es kein Ver
gehen, wenn ein Nichtcorporeller die „Allgemeinen 
Regeln" nicht anerkenne und weder die durch diesel
ben gebotenen Rechte, noch die Pflichten übernehme. 
Folglich könne auch keine Strafe dafür verhängt 
werden. In Folge dessen gehe der Wilden-Verband 
mit der Proposition an den Chargirten-Convent, 
daß es den Nichtcorporellen freistehen solle, die „All
gemeinen Regeln" anzuerkennen oder nicht, daß die 
Nichtanerkennung nicht als Vergehen angesehen und 
daher auch nicht bestraft werde. Daher müsse es 
den Gliedern des Chargirten-Convents sreigestellt 
werden, mit den die allgemeinen Regeln nicht an
erkennenden Studirenden, falls sonst Nichts gegen sie 
vorliege, umzugehen.

Da der Wilden-Verband in seiner willkürlichen 
Interpretation der Regeln für die Corporationen 
von durchaus falschen Prämissen ausging, so lag 
die Haltlosigkeit seines ganzen Raisonnements aus 
der Hand. Was er ferner von der Competenz der 
Wilden, dem Chargirten-Convent das Recht zur 
Herrschaft zu ertheilen oder zu entziehen, vorbrachte, 
entbehrte ebenso jeder festen Begründung, denn die 

Wildenwelt bildete eben keinen geschlossenen Körper 
und ein sicheres Stimmresultat in ihr zu erzielen, 
war ganz unmöglich. Die Herrschaft des Chargir
ten-Convents aber auf etwaige zufällig wechselnde 
Majoritäten unter den Wilden gründen, hieße das 
ganze Gefüge des Burschenstaates in Frage stellen. 
Doch gesetzt, man räumte dem Wildenthum das 
Recht ein, die Herrschaft des Chargirten-Convents 
bestätigen und nach Belieben abschütteln zu können, 
so hatte es ja stillschweigend dieselbe schon längst 
anerkannt und thut es noch immer trotz der Unge- 
berdigkeit des Wilden-Verbandes, der durchaus nicht 
die Majorität der Wilden in sich schloß. Denn das 
hieß doch in der That etwas unüberlegt von dem 
Wilden-Verbande gehandelt, sich als alleiniges Organ 
des Wildenthums zu geriren, ohne sich vorher der 
durchgängigen Zustimmung derselben versichert zu 
haben.

Die Antwort auf die Angriffe des Wilden-Verbandes 
gegen den Chargirten-Convent, dessen integrirendes 
Glied er bildete, blieb nicht aus. Die Curonia war 
es, welche in einer längeren Schrift auseinandersetzte, 

i daß die Ansicht des Wildenverbands über die Stellung 
und Würde des Chargirten-Convents mit der Stel
lung eines Convents als Glied desselben unvereinbar 
erscheine. Ein Convent, der die Anforderungen der 
„Allgemeinen Regeln", die er selbst garantirt habe, für 
unberechtigt halte, der dem Chargirten-Convent nur 
die Stellung eines Studentenclubs vindicire, der die 
Würde desselben dadurch zu gefährden drohe, daß er 
für den Fall, daß seine Meinung in der Minorität

5*
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bleiben sollte, die Anrufung der Obrigkeit für ge
boten halte, habe das Recht verloren, noch länger 
Glied des Chargirten-Convents zu bleiben. Gestützt 
auf den Punct der „Allgemeinen Regeln", der besage, 
daß eine Corporation ausgelöst werden könne, sobald 
es sich zeige, daß die von ihr vertretenen Tendenzen 
dem allgemeinen Wohle hinderlich seien, gehe die 
Curonia mit der Proposition an den Chargirten- 
Convent, den Convent des Wilden-Verbandes aufzu
lösen. — Dasselbe proponirte die Frateruitas Ri- 
gensis. — Der Chargirten-Convent löste darauf am 
1. November 1874 den Wilden-Verband auf und for
derte die Glieder desselben zur Herausgabe der „All
gemeinen Regeln" und des Chargirten-Convents-Pro- 
tocolles auf, was diese mit dem Bemerken verwei
gerten, daß der Beschluß des Chargirten-Convents 
erst in Kraft trete, wenn die obrigkeitliche Bestäti
gung eingelaufen sei. Darauf wurden die Glieder 
des Wilden-Verbandes ausgeschlossen, bis sie sich 
dem Chargirten Convent fügten.

Das Ueber Handnehmen der Pistolen- 
duelle bewog den Chargirten-Convent, auf Mittel 
zur Abhilfe zu sinnen. Schon 1872 war ein bezüg
licher Beschluß gefaßt worden, doch war das nur
em Palliativmittel gewesen. Als setzt die Verhält
nisse ernster wurden und sogar das Wohl der Uni
versität bedroht erschien, traf ter Chargirten-Convent 
auf Vorschlag der Estonia die Bestimmung, daß 
jeder Bursch verpflichtet sei, vor Aus
machung eines Pistolenscandals sich 
str e i ch e n zu l as s en, bei Strafe des Ausschlusses.

Wenn einer der Parten, der Philister ist, die Streichung 
nicht abzuwarten bereit ist, oder wenn die Reißerei 
außerhalb des Dorpater Kreises stattgefunden hat, so 
darf das Duell nicht innerhalb des Dorpater Kreises 
stattfinden.

Ende 1878 geriet!) die Fraternitas Rigensis, we
gen einer anscheinend unbedeutenden Meinungsver
schiedenheit mit dem Chargirten-Convent, in einen 
Conflict mit demselben, der zu ihrer Selbstauflösung 
führte. Doch wurde die Differenz schon in den ersten 
Wochen des folgenden Jahres wieder ausgeglichen.

Auf dem Chargirten-Convent vom 15. Mai 1879 
trat eine neue Corporation in den Chargirten-Con
vent, die „ N e o b a l t i a", mit den Farben „Hellblau- 
Weiß-Orange" und erwarb sich bald eine gesicherte 
Stellung in demselben, da sie nicht, wie ihre verun
glückten Vorgängerinnen, einer Tendenz huldigte.

Auf Vorschlag der Fraternitas Rigensis beschloß 
der Chargirten-Convent, die einzelnen Convente zu 
verpflichten, alle Vergehen, welche Unho
norig k e i t involvirten (bisher mußten nur 
Diejenigen, welche zugleich öffentlich waren, dem 
Burschengerichte vorgelegt werden), zurKenntniß 
des Chargirten-Convents zu bringen, 
da der Ausschluß aus dem Corps, resp, aus dem 
Fechtboden eine zu geringfügige Strafe sei. Zudem 
hatten doch, wie die Curonia hervorhob, die Glieder 
jeder Corporation die Verpflichtung den übrigen Bur
schen gegenüber, diese davor zu bewahren, daß sie 
nicht von einem Satisfactions-Unsähigen Satisfaction 
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Zu fordern, oder sie ihm zu geben verpflichtet wären, 
denn alle Corporationen müßten das Wohl der gan
zen Burschenwelt höher stellen, als ihre Sonder
interessen.

So wären wir denn hart an die Schwelle der 
Gegenwart herangerückt und hätten den Chargirten- 
Convent in seiner Thätigkeit durch einen Zeitraum 
von gegen vierzig Jahren verfolgt. Wir haben gese
hen, wie er mehrfach Gefahren gegenüber stand, die 
seine Existenz bedrohten, und doch immer wieder die 
Mittel sand, sich aus ihnen emporzuringen. Diese 
Mittel waren und werden auch in Zukunft bleiben 
der Gemeinsinn und der Patriotismus des Dorpater 
Studententhums, sowie seine tolerante und gerechte Ge
sinnung, welche eben aus diesem Grunde tendenziöse 
Bestrebungen bekämpft. Wenn der Chargirten-Con- 
vent in der letzten Zeit keine so wichtigen Errungen
schaften aufzuweisen hat, wie in früheren Jahrzehn
ten, so liegt das daran, daß alle wichtigen, das Bnr- 
schenleben betreffenden Fragen durchsprochen und 
durchberathen sind, so daß es jetzt nur gilt, die in 
Kämpfen von vier Decennien erprobte Verfassung 
zu bewahre» und weiter auszubanen. Eine jede 
neue Corporation, welche dieselben Ziele verfolgt, 
ist dem Chargirten-Convent willkommen, wie sich ja 
denn in letzter Zeit unangefochten zwei neue Ver
bindungen gebildet haben, die „Frat ern i tas 
A c a d e m i c a" (Farben: Violett-Hellblau-Weiß) und 
die „Lettonia" (Grün-Blau-Gold).

Die Macht und der Einfluß des Chargirten-

Convents sind zur Zeit in der Dorpater Studenten
schaft unangefochten und werden es hoffentlich noch 
lange bleiben, denn er hat sich stets als würdiger 
Anwalt und Vertreter der gesammten Burschenwelt 
erwiesen. Durch ihn sind Institutionen entstanden, 
welche ihres Gleichen in der ganzen Welt suchen und 
unserer Alma mater zu hohem Glanz und zur reich
sten Zierde gereichen.
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